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„Nach deinen Fehlern musst du nicht suchen, das machen die anderen.“
( Fred Ammon)

Infos u den eimattagen
auf Seite
und unter

www.heimattage .de

Ausdem emeinderat
Sitzung vom 25. Januar 2024

inwohnerfragestunde
Ein interessierter Bürger fragte nach dem aktuellen Stand der 
neuen Gemeinde-App. Bürgermeister Norbert Bereska teilte 
auf Nachfrage mit, dass die Verwaltung nach Vertragsschluss 
hierzu weitere Informationen geben werde und verwies in dem 
Zusammenhang auch auf die im Rahmen der Sitzung des 
Gemeinderats am 14.12.2023 angesprochene offene Projekt-
gruppe. Hier werden gerne Vorschläge und Anregungen aus 
der Bürgerschaft entgegengenommen.

ürgermeisterNor ert eres aga olgendes e annt
Verkehrsdatenauswertungen
Bürgermeister Norbert Bereska stellte die Auswertung der 
Verkehrsdaten der im Oktober und November 2023 in der 
Alemannenstraße, der Fleinheimer Straße, Heidenheimer 
Straße und Oggenhauser Straße durchgeführten mobilen Ge-
schwindigkeitsmessungen vor. Sie wurden in den Nattheimer 
Nachrichten, Nr. 05 vom 02.02.2024 veröffentlicht.

eschaffungeines nimogs für den auhof
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass der 
Unimog U290 (Baujahr 2003) inkl. Streuer zum Preis von 
20.000 € verkauft und dafür der Mercedes Benz Unimog U237, 
Baujahr 9/2023, zum Preis von 187.000 € erworben werden 
soll.

Aufstellung eines rma tionsplanes Stand und weitere
lanung

Wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
sind laut Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom 
08.02.2023 Lärmaktionspläne grundsätzlich für alle von der 
Umgebungslärmkartierung erfassten Gebiete aufzustellen, 
unabhängig davon, ob Lärmprobleme vorhanden sind oder auf 
dem kartierten Gemeindegebiet Lärmbetroffene ermittelt 
wurden. Damit ist nunmehr auch die Gemeinde Nattheim dazu 
verpflichtet, einen entsprechenden Lärmaktionsplan aufzu-
stellen. 
Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 22.06.2023 die Aufstellung eines Lärmaktionsplans nach 
§ 47d Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) beschlos-
sen.   

Nachdem die Verwaltung die wesentlichen Daten aus der
Lärmkartierung 2022 und diversen Verkehrszählungen zusam-
mengetragen hat, wurden in der Sitzung weitere Einzelheiten
zum aktuellen Stand vorgestellt und über die weiteren Ver-
fahrensschritteundPlanungenberaten.

eststellung des irtschaftsplans der emeindewer e
Nattheimfürdas irtschafts ahr
Aufgrund der Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes
(EigBG) in Verbindung mit den Bestimmungen der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) wurde der Wirt-
schaftsplan der „Gemeindewerke Nattheim“ für das Wirt-
schaftsjahr 2024 – gemäß Anlage Seiten 296 und 297 –
festgestellt. Mithin wurde der mittelfristigen Finanzplanung zu-
gestimmt.

eschlussfassung der aushaltssat ung und des aus-
haltsplans der emeinde Nattheim für das aushalts ahr

Dem Haushaltsplan 2024 samt seinen Anlagen wurde ein-
stimmig zugestimmt. Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung
von Baden-Württemberg wurde die Haushaltssatzung gemäß
Anlage, Seite 3, für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Mithin
wurdedermittelfristigenFinanzplanungzugestimmt.
Die Haushaltsreden der Fraktionen Bürgerliche Wähler-vereini-
gung (BWV) und Unabhängige Wählervereinigung sowie von
Gemeinderat Günther Paschaweh für die SPD finden Sie
nachstehendzumBerichtaus demGemeinderat.

Annahme onSpenden

Folgende bei der Gemeindekasse Nattheim eingegangenen 
Zuwendungen wurden angenommen:

Nr. Datum Spender Betrag Verwendungszweck
1 18.12.2023 Privatperson 350,00 FFW Auernheim 

(200,00 €) + 
GS Auernheim
(150,00 €)

2 20.12.2023  F.+M. Schauz
GbR 300,00 FFW Fleinheim

(Lesen Sie weiter auf Seite 089)



Bereitschaftsdienste und Öffnungszeiten
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Den diensthabenden Arzt/Ärztin erreichen Sie an Wochenenden, 
Feiertagen und jede Nacht (Mo., Di. u. Do. von 18.00 – 8.00 Uhr,
Mittwoch von 13.00 – 8.00 Uhr und Freitag von 16.00 – 8.00 Uhr)
unter der Telefonnummer: 116117
Rufnummer für den Allgemeinärztlichen Notfalldienst:       

116117
Die ärztliche Notfallpraxis befindet sich im Eingangsbereich des 
Klinikums Heidenheim, Schlosshaustr. 100, 89522 Heidenheim 
Öffnungszeiten der ärztlichen Notfallpraxis Heidenheim: 
Mo.:  19.00 – 21.00 Uhr Fr.:  17.00 – 21.00 Uhr
Di.:  19.00 – 21.00 Uhr Sa.:    8.00 – 20.00 Uhr
Mi.:  16.00 – 21.00 Uhr So.:    8.00 – 20.00 Uhr
Do.:  19.00 – 21.00 Uhr Feiertags:    8.00 – 20.00 Uhr

Notruf Feuerwehr / Notarzt 112

Praxis Dr. Ganzenmüller wegen Urlaub vom 09.02. ab 12.00 
Uhr bis 16.02. geschlossen; Vertretung Gemeinschaftspraxis 
an der Goethestraße, Nattheim, Tel. 07321/71168 und 
Gemeinschaftspraxis Dres. med. Pösl, Nattheim, Tel. 
07321/71554

Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 – 16.00 Uhr in der 
Notfallpraxis Heidenheim 

Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst während der Wochenenden 
sowie an Feiertagen kann über die 
Telefon-Nr. 01801/116116 erfragt werden.

Der augenärztliche Notdienst ist unter der 
Telefon-Nr. 116117 zu erreichen.

Für Notfälle wenden Sie sich bitte an Ihren Haustierarzt.

Team Gemeinde Nattheim, Molkereistr. 1
Erreichbar von 6.30 bis 22.00 Uhr unter Tel. 07321/71807.

Einsatzleiterin Herta Koller Nattheim, Tel. 07321/72290

Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Langzeitpflege, betreutes 
Pflege-Wohnen mit 24h Service. Info unter Tel. 07321/4887900

Pflegedienst Regenbogen GmbH, Buchenstr. 6, 89564 Nattheim
Telefon Büro: 07321/72292
Telefon Tagespflege: 07321/973971

mobiler Pflegedienst, stundenweise Betreuung und 
hauswirtschaftliche Hilfen 

24 Std Pflege und Betreuung
Info unter Tel.: 07321/355 76-22

Senioren-Assistentin Elke Keck, Tel. 07321/6602700, 
info@lebenszeit-senior.de

Veronika Bruckner, Christel Krell
pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de
Telefon: 07321/321-2424 od. -2473

Tel. 07321/71331 oder 0151/70502800

Die notdiensthabende Apotheke erfahren Sie über:
Festnetz kostenfreie Rufnummer        0800/0022833
Mobilnetz Rufnummer (Kosten max. 69 ct/Min.)      22833
Homepage für Apothekennotdienste   www.aponet.de
Oder durch den Aushang an jeder Apotheke.
Freitag, 09.02.
Zoeppritz-Apotheke, HDH-Mergelstetten, Zoeppritzstr. 1,
Tel. 07321/52511
Samstag, 10.02.
Bärenapotheke, Giengen/Brz., Marktstraße 23, 
Tel. 07322/96270
Lärchen-Apotheke, Gerstetten, Wilhelmstr. 6, Tel. 07323/919191
Sonntag, 11.02.
Karl-Olga-Apotheke, Heidenheim, Karlstr. 12, Tel. 07321/23025

Stromnetz: Netze ODR GmbH, Tel. 07961/9336-1401
Gasnetz: Netze ODR GmbH, Tel. 07961/9336-1402
Wasserversorgung: Stadtwerke Heidenheim, 
Tel. 07321/328-0

Fleinheimer Straße 2, 89564 Nattheim
Tel. 07321/9784-0, Fax 07321/9784-32
info@nattheim.de, www.nattheim.de
Öffnungszeiten 
Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr

Wertstoffzentrum Nattheim Ecke Schulstraße/Dieselstraße
Jeden Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr
2. Samstag im Monat 8.00 – 11.30 Uhr

Neresheimer Straße 7, 89564 Nattheim
Das Museum ist jeden 1. Sonntag im Monat von 14.00 – 
17.00 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen unter 
Tel. 07321/73248 oder 07321/9784-0

Dieselstraße 22, 89564 Nattheim, Tel. 07321/71478
Ramensteinbad@nattheim.de
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 10.00 – 21.00 Uhr
Samstag und Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag geschlossen

Schulstr. 16, 89564 Nattheim, Geschäftsstelle: 07321/9794-26;
vhs@nattheim.de
Das Büro der VHS ist während der Ferien nicht besetzt.

Schulstraße 16
89564 Nattheim
Tel. 07321/9794-13
www.nattheim.de
Die Bücherei ist während der Ferien geschlossen.

Edwin Binder ist unter Tel. 07321/9784-46 zu folgenden Zeiten 
zu erreichen:
Mo., Di. und Do.  8.00 – 16.30 Uhr
Fr.  8.00 – 12.00 Uhr
Mi.  8.00 – 18.00 Uhr

Kinder- und Jugendärzte

Zahnarzt

Augenarzt

Tierarzt

Ökumenische Sozialstation Heidenheimer Land

Ökumenische Nachbarschaftshilfe Nattheim

Seniorendienste Regenbogen GmbH, Buchenstr. 6 u. 10

Pflegeteam Stefanie GmbH

Pflegewohngemeinschaft Haus Josef

Ambulante Senioren-Assistenz,Trauerbegleitung

Pflegestützpunkt Landkreis Heidenheim

Hospiz-Gruppe Härtsfeld

Polizeiposten Nattheim                         Tel. 07321/7943

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen   Tel. 08000/116016

Telefonseelsorge Tel. 0800 / 1110111 oder 0800 / 111022

Apotheken

Störungsdienste

Gemeindeverwaltung Nattheim

Wertstoffzentrum

Korallen- und Heimatmuseum

Ramensteinbad Nattheim

Volkshochschule Nattheim

Bücherei im Bildungszentrum Wiesbühl BiB

Friedhofswesen



Veranstaltungen vom 09. bis 18. Februar

Nattheim

Freitag, 09.02. Jugendfeuerwehr
19.00 Uhr, Übung, 
Gerätehaus Nattheim

Samstag, 10.02. TSG Bambiniringer
13.57 – 17.59 Uhr, 
Breama-Kendrfasching, 
Gemeindehalle

Montag, 12.02. Familienzentrum
10.00 – 11.30 Uhr,
Klitzeklein-Treff, 
Familienzentrum Raum 224

Skatgruppe
13.30 – 17.00 Uhr, Skatspielen,
Gemeinschaftsraum „Feuersee“

Dienstag, 13.02. Familienzentrum
14.30 – 16.00 Uhr, 
Krabbelgruppe „Breamla“, 
Kinderhaus Timba

Mittwoch, 14.02. Obst- und Gartenbauverein
14.00 Uhr, Valentins-Kaffeenachmittag,
Radsporthalle

Samstag, 17.02. Obst- und Gartenbauverein
13.30 Uhr, Obstbaumschnitt,
Treffpunkt: 
Fleinheimer Straße/
Einmündung Wahlberg

Sonntag, 18.02. Ev./kath. Kirchengemeinde
14.30 – 17.00 Uhr, 
Sonntags-Café, 
Bischof-Sproll-Haus

Auernheim/Steinweiler

Freitag, 09.02. Jugendfeuerwehr
19.00 Uhr, Übung, 
Gerätehaus Nattheim

Donnerstag, 15.02. Kath. Kirchengemeinde
19.30 Uhr, Sitzung des 
Kirchengemeinderats, 
Gemeindesaal

Fleinheim

Freitag, 09.02. Jugendfeuerwehr
19.00 Uhr, Übung, 
Gerätehaus Nattheim

Mittwoch, 14.02. Obst- und Gartenbauverein
14.00 Uhr, Valentins-Kaffeenachmittag,
Radsporthalle

Samstag, 17.02. TÜV Südwest
9.00 – 12.00 Uhr,
Überprüfung landw. Zugmaschinen,
Feuerwehrgerätehaus 

Obst- und Gartenbauverein
13.30 Uhr, Obstbaumschnitt, 
Treffpunkt: 
Fleinheimer Straße/
Einmündung Wahlberg

Veranstaltungskalender

Biomüll
Freitag, 9. Februar

Restmüll Fleinheim
Mittwoch, 14. Februar

Restmüll Nattheim, Auernheim
und Steinweiler

Freitag, 16. Februar

Öffnungszeiten Wertstoffzentrum
Ecke Schulstraße/Dieselstraße:

Jeden Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr
2. Samstag im Monat 8.00 – 11.30 Uhr

Bitte beachten Sie die Einwurfzeiten
in die Glascontainer

Werktags und samstags von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 
bis 20.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Einwerfen von 
Glas in die Container ausgeschlossen.

Weitere Informationen sind beim Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
unter 07321/9505-0 und über E-Mail info@abfall-hdh.de oder 
im Internet unter www.abfall-hdh.de erhältlich.

Herausgeber: Bürgermeisteramt 89564 Nattheim, Telefon 07321/9784-0 

und 9784-34, Fax 07321/9784-32, www.nattheim.de

Email: susanne.barth@nattheim.de

Verantwortlicher Redakteur: Bürgermeister Norbert Bereska oder 

sein Vertreter im Amt. Girokonten der “Nattheimer Nachrichten”: 

Kreissparkasse: BIC: SOLADES1HDH, IBAN: DE13 6325 0030 0000 8801 96

Heidenheimer Volksbank: BIC: GENODES1HDH,

IBAN: DE16 6329 0110 0154 8800 00. Das Bezugsgeld beträgt jährlich 

30,00 Euro incl. 7% Mwst. Bestellungen beim Bürgermeisteramt Nattheim.

Druck: Altstetter Druck GmbH,86660 Tapfheim, 

Tel. 09070/90040 u. 90060, Telefax 09070/1040, 

Anzeigenannahme: E-Mail: nattheim@altstetter.de

Redaktionsschluss jeweils montags, 16.00 Uhr.
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Zeitzeugen berichten – 
Die 1950iger Jahre in Fleinheim
Ein Jahrzehnt der Umbrüche aus dem 
Blickwinkel eines Dorfes auf dem Härts-
feld

Im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg laden die 
Chronikgruppe Fleinheim, der Ortschaftsrat und der 
Museumsverein Geschichtswerkstatt Nattheim e. V. am Mitt-
woch, 21. Februar um 14.30 Uhr ins Bürgerhaus Fleinheim, 
Rotstraße, ein. 

Ausgehend von den gravierenden Veränderungen in der  
Landwirtschaft wollen wir uns an das Leben in Fleinheim in den 
1950iger Jahren erinnern. Persönliche Erlebnisse und Erfah-
rungen sollen ein vielseitiges Bild aus allen Blickwinkeln des 
Dorflebens ergeben. Wir freuen uns auf spannende und unter-
haltsame Geschichten. Wer diese Zeit im Dorf erlebt hat und 
gerne darüber berichten will, oder wer sich dafür interessiert 
und gerne zuhört, ist herzlich willkommen. Zur Einstimmung 
ruft Helmut Bayer in einem Film die alten Erntetechniken, vom 
Mähen des Getreides über das Beladen eines Garbenwagens 
bis zum Dreschen mit der Dreschmaschine in Erinnerung.



Veranstaltungsvorschau
aus dem Jahrespro-
gramm der Heimattage

RathaussturmNattheim
Donnerstag,8.Februar,15.03Uhr
RathausNattheim
Veranstalter:BreamaHexaNattheim

GumpendonnerstagElchingen
Donnerstag,8.Februar
VereinsheimSVElchingen
Veranstalter:SportvereinElchingene.V.

HexengerichtmitanschließenderParty
Donnerstag,8.Februar,19.00Uhr
MarienplatzundNarrenheimNeresheim
Veranstalter:NarrenzunftNeresheime.V.

GumpigerDonnerstag–Schützenparty
Donnerstag,8.Februar,20.00Uhr
PartyzeltDischingen
Veranstalter:SchützenvereinDischingene.V.
Mittlerweile hat die Schützenparty schon einen weit über den
Landkreis hinaus legendären Ruf. Die Schützenparty findet im
beheizten Festzelt statt. Neben verschiedenen Getränken an der
Bar, gibt es eine separate Pilsbar, sowie Pizza frisch aus dem
Pizzaofen. Der Eintritt ist frei und ab 16 Jahren erlaubt. Um 0.00
Uhr findetdie legendäreDemaskierungderMaskenträgerstatt.

RathaussturmDischingen
Freitag,9.Februar, 11.00Uhr
MarktplatzDischingen
Veranstalter:FaschingsvereinDischingene.V.

BunterAbendzurBrauchtumspflege
Freitag,9.Februar,19.30Uhr
FestzeltBahnhofsplatzNeresheim
Veranstalter:NarrenzunftNeresheime.V.

Faschingsparty„VegasBaby“Dorfmerkingen
Freitag,9.Februar, 19.30Uhr
Turn-undFesthalleDorfmerkingen
Veranstalter:SportfreundeDorfmerkingene.V.
Die ultimative Faschingsparty in der Turn- und Festhalle
Dorfmerkingen. Bei verschiedenen Showacts und unter-
schiedlichen Stationen wie unsere Wedding-Chapel, die Hang-
over Lounge oder die Spielotheke kommen die Gäste voll und
ganzauf ihreKosten.

BSF Kinderprinzenpaartreffen mit anschließendem
KinderballNeresheim
Samstag,10.Februar,12.00Uhr
FestzeltBahnhofsplatzNeresheim
Veranstalter:NarrenzunftNeresheime.V.

NärrischesMiteinander inderArche
Sonntag,11.Februar, 11.00Uhr
ArcheDischingen
Veranstalter:Aktion „FreundeschaffenFreude“e.V.

FaschingsumzugmitMegafete
Sonntag,11.Februar, 13.33Uhr
Dischingen
Veranstalter:FaschingsvereinDischingene.V.
Pünktlich um 13:33 Uhr startet der erste Wagen den Zug.
Beeindruckend sind jedes Jahr die Zuschauermassen, welche
die verschiedenen Schlachtrufe der einzelnen Vereine und
Gesellschaften munter mitgrölen. Dabei werden die letzten
Faschingsmuffel in den Bann der Fasnacht gezogen. Nach dem
langen Gaudiwurm durch den Ort machen sich viele Besucher-
gruppen auf den Weg in die verbliebenen Gaststätten. Wer mehr
Party und laute Musikbeschallung bevorzugt, ist im Festzelt
bestensaufgehoben.

RathaussturmNeresheim
Montag,12.Februar, 10.00Uhr
RathausNeresheim
Veranstalter:StadtNeresheim

KinderfaschingFleinheim
Montag,12.Februar, 14.01Uhr
TurnhalleFleinheim
Veranstalter:SportfreundeFleinheime.V.

Das Zelt ruft! Die Aprés Ski Party mit Ikke Hüftgolf & DJ
Haggis inderHärtsfeldstadt
Montag,12.Februar, 19.00Uhr
FestzeltBahnhofsplatzNeresheim
Veranstalter:NarrenzunftNeresheime.V.
Die legendäre Après Ski Party mit DJ Haggis sowie dem
bekannten Malle Star Ikke Hüftgold am Rosenmontag im
beheizten Partyzelt auf dem Bahnhofsgelände verspricht, eines
des Highlights der Neresheimer Narrentage zu werden. Neben
den genannten Hauptacts wird es zahlreiche Specials und
Überraschungengeben,umdemPublikumrichtigeinzuheizen.

GroßerNarrensprungmitFrühschoppenundKehraus
Dienstag,13.Februar, 11.00Uhr
Innenstadt/FestzeltBahnhofsplatzNeresheim
Veranstalter:NarrenzunftNeresheime.V.

KehrausDorfmerkingen
Dienstag,13.Februar, 17.00Uhr
SportheimTalblickDorfmerkingen
Veranstalter:SportfreundeDorfmerkingene.V.

KehrausDischingen
Dienstag,13.Februar, 19.30Uhr
EgauhalleDischingen
Veranstalter:FaschingsvereinDischingen e.V.

KehrausKösingen
Dienstag,13.Februar, 19.00Uhr
Turn-undFesthalleKösingen
Veranstalter:FaschingsfreundeKösingene.V.

KehrausElchingen
Dienstag,13.Februar
VereinsheimSportvereinElchingen
Veranstalter:SportvereinElchingene.V.

EglingerKinderfasching
Dienstag,13.Februar, 14.00Uhr
Turn-undFesthalleEglingen
Veranstalter:SVEglingen-Demmingen

Filmvortrag„LustaufHeimat“
Donnerstag,15.Februar, 19.30Uhr
NeuapostolischeKircheNattheim
Veranstalter:NeuapostolischeKircheNattheim

MärchenamAbend
Donnerstag,15.Februar, 19.00Uhr
SeniorenresidenzSamariterstift amUlrichsbergNeresheim
Veranstalter:VHSNeresheim
Weitere Informationenunterneresheim.de/vhs

1.Haltestelle„HeimatundGlauben“
Sonntag,18.Februar, 16.00Uhr
Kuhstall FamilieWiedenmannKösingen
Veranstalter:Kath.SeelsorgeeinheitNeresheim
Die Stationen von Haltestellen „Heimat und Glauben“ sind Teil
des Alltags und Orte besonderer Situationen, so wie auch die
Kirche. Deshalb eignen sie sich gut als Orte des Anhaltens und
Nachdenkens.
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DienstjubiläenbeiderGemeindeNattheim
Bürgermeister Norbert Bereska freute sich sehr, dass er
mehreren Mitarbeitenden zu ihrem Dienstjubiläum bei der
GemeindeNattheimseinenGlückwunschaussprechenkonnte.

10-jährigesDienstjubiläum:

Stefanie Finsinger (Reinigung Ramensteinbad), Meral Demircio-
glu (ReinigungSchulen),RaimundMayer (Bauhof)

25-jährigesJubiläum:

GeorgSzeiler (Ramensteinbad)

30-jährigesJubiläum:

KarinMandl (Rathaus)

Gemeinsam mit Anette Kurz vom Personalrat dankte Bürger-
meister Norbert Bereska den anwesenden Jubilaren für ihren
langjährigenEinsatzund ihrEngagement.

v.l.n.r.: Stefanie Finsinger, Anette Kurz, Georg Szeiler, Raimund 
Mayer, Meral Demircioglu, Karin Mandl und Bürgermeister 
Norbert Bereska

Schultafelnabzugeben
Im Zuge der Digitalisierung wurden die Klassenzimmer der Wies-
bühlschule mit digitalen Tafeln ausgerüstet. Die abmontierten
Schultafeln sind abzugeben. Wer Interesse an einer Schultafel
hat, darf sich gerne beim Bauhof unter Tel. 07321/730631 oder
perMail anbauhof@nattheim.demelden.

Wahlhelfer und Wahlhelferinnen (m/w/d)
gesucht!
Möchten Sie sich aktiv an einer Wahl beteiligen? Nutzen Sie die
Gelegenheit mittendrin zu sein und ein Stück Demokratie „live“
zu erleben. Die Gemeinde Nattheim sucht für die kommenden
Europa , Kreistags , Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen
am 9. Juni 2024 noch interessierte Wahlhelfer und Wahlhelferin-
nen.

Am Wahltag werden Sie im Wahllokal eingesetzt. Als Mitglied
eines Wahlvorstandes sorgen Sie für einen ordnungsgemäßen
AblaufderWahl.Zu IhrenAufgabenzählt:

• dieÜberprüfungderWahlberechtigungderWählenden

• dieAusgabederStimmzettel

• aufdieEinhaltungdesWahlgeheimnisseszuachten

• beiderErmittlungdesWahlergebnissesmitzuwirken

Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen müssen ihr Amt unparteiisch
wahrnehmen, zum Beispiel dürfen sie während ihrer Tätigkeit
kein Zeichen sichtbar tragen, das auf ihre politische Überzeu-
gung hinweist. Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie müssen über die bei ihrer
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenhei-ten
schweigen und dürfen inAusübung ihresAmtes ihr Gesicht nicht
verhüllen. Sie sind mindestens 16 Jahre alt, wahlberechtigt und
haben Interessemitzuwirken?DannmeldenSiesichbittebei
HerrnRecknagel,Tel. 07321/9784-37;
rene.recknagel@nattheim.deoderbeiFrauKusserow,
Tel. 07321/9784-44;melanie.kusserow@nattheim.de.

Für die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
ehrenamtliche Entschädigung nach Durchschnittssätzen
gezahlt. Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen
Inanspruchnahme bis zu 3 Stunden 30,00 €, von mehr als 3 bis
zu 6 Stunden 40,00 € und von mehr als 6 Stunden 50,00 €
(Tageshöchstsatz).
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Ziel einer hohen Wahlbeteiligung bei der 
Kommunalwahl 2024
Die Gemeindeverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt bei der
Kommunalwahl 2024 eine hohe Wahlbeteiligung zu
erreichen und somit dem aktuellen Trend entgegen zu
treten. Aus diesem Grund werden wir in den Nattheimer
Nachrichten immer wieder über die Kommunalwahl 2024
informieren. Wir appellieren an jede(n) einzelne(n) Wäh-
ler(in) uns bei unserem Ziel zu unterstützen und bei der
Kommunalwahl2024dasWahlrechtauszuüben.

Heutiges Thema: Was ist eigentlich eine 
Kommunalwahl?
Bei der Kommunalwahl wird unter anderem der Gemein-
derat der Gesamtgemeinde Nattheim gewählt.

Der Gemeinderat ist laut Gemeindeordnung das Haupt-
organ der Gemeinde und entscheidet über die Angelegen-
heiten der Gemeinde. Zudem kontrolliert der Gemeinderat
den Bürgermeister/die Bürgermeisterin und die Gemeinde-
verwaltung.

In Nattheim besteht der Gemeinderat aktuell aus 19 
Mitgliedern. Ein Mitglied ist Bürgermeister Norbert 
Bereska als Vorsitzender des Gemeinderates. Die 
weiteren 18 Mitglieder werden bei der Kommunalwahl 
gewählt. Da in Nattheim die unechte Teilortswahl gilt, wer-
den 13 Mitglieder für den Teilort Nattheim, jeweils zwei 
Mitglieder für die Teilorte Auernheim und Fleinheim und 
ein Mitglied für den Teilort Steinweiler gewählt.

Bei der Kommunalwahl wird weiter auch der Kreistag für 
den Landkreis Heidenheim gewählt. In den Teilorten 
Auernheim mit Steinweiler und Fleinheim wird zudem der 
jeweilige Ortschaftsrat gewählt.

Gemeinsam mit den Kommunalwahlen findet auch die 
Wahl des Europaparlamentes statt.

Am Wahltag finden also verschiedene Wahlen statt. Mit 
einem einzigen Gang zum Wahllokal kann somit viel 
mitbestimmt werden. 



Amtliche Bekanntmachungen

Anfragen
Bürgermeister Norbert Bereska teilte auf Nach-
frage aus dem Gemeinderat mit, dass man den 
Hubboden im Ramensteinbad voraussichtlich bis zur nächsten 
Großreinigung auf der aktuell eingestellten Höhe belassen 
werde, um keine neuen Defekte zu riskieren. Dies ist auch so 
mit den Hauptnutzern wie den Vereinen, der Rheumaliga und 
den Schulen abgestimmt. 

Die Verwaltung geht davon aus, dass mit dem Bau der neuen 
DRK-Rettungswache noch in diesem Jahr begonnen werden 
kann. 

An weiteren Informationen zur Sitzung interessiert? In 
unserem Ratsinformationssystem nattheim.ris-portal.de 
können Sie die ausführlichen Unterlagen zur Sitzung online 
einsehen!

Stellungnahme Gemeinderat Wolfgang Bernhard für die 
Fraktion Bürgerliche Wählervereinigung (BWV) und 
Christlich Demokratische Union (CDU) zum Haushalt der 
Gemeinde Nattheim für 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bereska, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates meine sehr 
geehrte Damen und Herren,

heute verabschieden wir den Haushaltsplan 2024. Doch 
aufgrund der aktuellen Diskussionen rund um Rechtsextrem-
ismus möchten auch wir von der BWV-CDU ein klares 
Bekenntnis zum Bündnis für Demokratie und Menschenrechte 
abgeben. Rechtsextremismus soll keinen Platz in unserer 
Demokratie finden.

Eigentlich hatte ich mir die Frage gestellt, ob eine Haushaltsre-
de überhaupt noch zeitgemäß ist. Ob sie noch Sinn macht, 
denn die HZ / Presse veröffentlich von den Haushaltsreden 
meistens ja nur noch Bruchstücke und das dann in der Regel 
Wochen später und die Mitglieder im Gremium und der 
Verwaltung kennen den Haushalt ja schon intensiv. Doch da 
wurde mir bewusst, dass es das Hoheitsrecht des Gemeinde-
rates ist, über den Haushalt zu beraten und zu entscheiden und 
damit verbunden die Gedanken und Überlegungen heute 
Abend hier vorzutragen. Ja es ist auch Verpflichtung dem 
Gremium und der Verwaltung gegenüber, die Diskussionen 
und Gedanken von vielen Sitzungsstunden in Worte zu fassen. 
Und zu guter Letzt wird die Rede ja auch vollständig im 
Gemeindeblatt abgedruckt und aus diversen Äußerungen von 
Einwohnerinnen und Einwohner nehmen wir als Fraktion wahr, 
dass die Reden und Gedanken in der Bevölkerung auch 
gelesen und bewertet werden. Deshalb auch 2024 in guter 
alter Form, so wie es mir über Jahre von Dr. Schweikardt 
vorgelebt wurde, eine „Haushaltsrede“ und keine Haushalts-
präsentation. Insgesamt sprechen die wirtschaftlichen 
Prognosen eher von einer leichten Rezession und damit 
verbunden auch für eher schwierigere Zeiten der Unter-
nehmen. Dennoch erscheint die Entwicklung unserer Unter-
nehmen vor Ort eher stabil und somit haben wir im Haushalt 
einen hohen Ansatz in der Gewerbesteuer. Mit 3,0 Mio. haben 
wir einen Planansatz, den wir in den letzten Jahren noch nie 
hatten (und ich glaube insgesamt in Nattheim noch nie hatten). 
Hier gilt zu hoffen, dass wir diesen Ansatz so auch erzielen 
können. Ebenso haben wir aus den Steuerschätzungen vom 
November 2023 einen höheren Ansatz der Schlüssel-
zuweisungen als noch im Jahr 2023. Auch hier bleibt zu hoffen, 
dass unsere geplanten Mittelzuflüsse aus den Steuerzu-
weisungen auch entsprechend dem Planansatz zufließen. Wie 
bereits in den letzten Jahren immer wieder bei der Haushalts-
rede angesprochen, bleibt es in den strategischen Ausrich-
tungen der Gemeinde wichtig, dass wir weiterhin an den The-
men der Eigenversorgung und den alternativen Energielö-
sungen auch für die Kommune arbeiten. 

Hier erhoffen wir uns aus den derzeitigen Planungen zum 
Energiekonzept und der Wärmeleitplanung Ansätze für die 
Zukunft. Hierfür müssen wir auch künftig entsprechende Mittel 
zur Verfügung stellen.

Der Gemeinderat hat sich in den letzten Monaten intensiv mit 
den Zahlen des Haushaltsplanes 2024 auseinandergesetzt. 
Das gesamte Planwerk umfasst über 300 Seiten. Die wesent-
lichen Punkte der Ausgaben und Einnahmen können dem 
Planwerk entnommen werden. Deshalb werde ich im Nach-
gang nur auf wesentliche Punkte aus unserer Sicht eingehen.

Die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen für das Jahr 
2024 sind wie bereits vorher angesprochen sehr hoch. Hier 
hoffen wir, dass diese so auch wirklich eintreffen, denn an-
sonsten sind unsere Planungen sicherlich im Einzelfall auch 
nicht alle umsetzbar. Ein Nachtragshaushalt wird dann jedoch 
nach unserer Einschätzung nicht erforderlich, da wir doch noch 
eine gewisse Liquiditätsreserve zur Verfügung haben.

Der Einkommensteueranteil und die Schlüsselzuweisungen 
aus dem FAG waren 2023 schon 1,0 Mio höher als im Vorjahr 
und nun im Ansatz 2024 sind diese Planansätze nochmals um 
ca. 700,0 T€ gestiegen. Dank einer stabilen Einwohnerzahl 
bzw. einem weiteren Wachstum der Gemeinde können wir hier 
mit entsprechenden Erhöhungen planen. Den Hebesatz zur 
Gewerbesteuer haben wir auch 2024 unverändert gelassen 
und dennoch können wir dank einer aktuell positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung unserer Unternehmen mit 3,0 Mio. im 
Ansatz planen, jedoch bleibt eben eine gewisse Unsicherheit 
aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten. Wir hoffen jedoch 
nicht, dass es zu einem Haushaltsloch führt.

In der Haushaltsrede für 2023 hatte ich Nachfolgendes ange-
sprochen und nun zitiere ich: „Eine zusätzliche Belastung der 
Einzelpersonen und Betriebe haben wir bewusst vermieden. 
Ob wir dies 2024 so erneut kommunizieren und beibehalten 
können, wird die weitere Entwicklung im Jahre 2023 und die 
Aufgaben der Folgejahre aufzeigen.“  (Zitat Ende)

Ja nun in der Haushaltsrede 2024 kann ich erneut sagen, dass 
wir als BWV-CDU eine Anpassung/Erhöhung der Steuerbelas-
tungen für Betriebe und auch Privatpersonen für den Haushalt 
2024 vermeiden konnten. Lediglich kleine Anpassungen beim 
Gemeindeblatt und im Bereich der Hundesteuer wurden vorge-
nommen.

Auch die in den vergangenen Jahren immer wieder ange-
sprochenen hohen Erwartungen an eine gute Infrastruktur in 
der Gemeinde, die Anforderungen an das Leistungsangebot 
vom Kindergarten bis zur Schule und die entsprechenden Be-
treuungsstrukturen sowie sonstige Dienstleistungen, die 
neben den Pflichtaufgaben von der Bevölkerung erwartet 
werden, können wir im Haushalt 2024 aufrechterhalten. Den-
noch kann nicht unerwähnt bleiben, dass wir für die Zukunft die 
eine oder andere Freiwilligkeitsleistung hinterfragen müssen.

Auf der Ausgabenseite wollen wir die aus unserer Sicht 
wesentlichen Punkte ansprechen. Hier könnte man nahezu die 
Themen der letzten Haushaltsrede verwenden, doch ein paar 
Veränderungen gibt es eben auch hier:

1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mit einem Ansatz von ca. 1,0 Mio liegen wir auf Vorjahrsniveau. 
Jedoch ist davon fast die Hälfte für den Austausch der Straßen-
beleuchtung und der Hallenbeleuchtung in der Ramensteinhal-
le eingeplant. Weitere ca. 210,0 T € entfallen auf Straßensanie-
rungen, wobei hier nur kleine Bereiche saniert werden können. 
Hier sollten wir wo möglich weitere Maßnahmen im Bereich 
von Feldwegen und sonstigen Straßenschäden aufnehmen 
und wenn sich freie Mittel im Laufe des Jahres ergeben, dann 
auch zur Umsetzung bringen. Nun können wir in Nattheim zwar 
sagen, dass wir viele Straßen schon saniert und hergerichtet 
haben und dennoch denke ich, zeigt die eine oder andere Fahrt 
oder der Spaziergang auf Straßen und Feldwegen, dass wir 
hier weiterhin einen hohen Sanierungsbedarf haben und in der 
Zukunft noch mehr finanzielle Mittel hierfür einplanen sollten. 
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Aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 25. Januar 2024
(Fortsetzung von Titelseite)



2. Personalausgaben   

Die Position der Personalausgaben mit einer Summe von 
zwischenzeitlich fast 5,3 Mio T€ nimmt einen deutlichen Anteil 
an den Gesamtausgaben ein. Wir wollen heute auch nicht die 
Kosten oder die Leistung der Mitarbeiter in Frage stellen. 

Denn durch die Tarifverhandlungen sind diese Steigerungen 
einfach so entstanden. Wir wissen als Fraktion auch um die 
Problematik von qualifizierten Mitarbeitern und Fachkräfte-
mangel und der weiteren Entwicklung von Aufgabengebieten. 
Auch andere Gehaltsgefüge bei anderen Kommunen oder 
dem Landkreis sind uns durchaus bewusst.

Im Stellenplan sind leichte Anpassungen/ Erhöhungen durch 
die Verwaltung vorgenommen worden, die wir aus der Dis-
kussion so auch mittragen können. Insgesamt bleibt der Stel-
lenplan gegenüber dem Vorjahr jedoch stabil, wobei wir der 
Form halber darauf verweisen, dass im Stellenplan vorge-
sehen Positionen oder Neuschaffungen nicht eine auto-
matische Stellenbesetzung zur Folge haben, sondern im 
Einzelfall im Gremium nochmals gesondert darüber beraten 
werden muss.  Insgesamt bewegt uns als BWV-CDU jedoch 
das Thema der Personalkosten immer wieder aufs Neue. Hier 
halten wir es aktuell mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten 
Markus Söder, der vor kurzem die Äußerung getroffen hat, 
dass mittelfristig durch KI auch Aufgaben in der Verwaltung 
vereinfacht werden können oder für die eine oder andere Arbeit 
keine neuen Stellen geschaffen werden müssen oder auch 
Einsparungen möglich sind. Dieses Thema muss aus unserer 
Sicht jede Kommune und somit auch wir in Nattheim weiterver-
folgen und dadurch zumindest keine weitere Stellenerhöhung 
anstreben. Eine auch in den diesjährigen Diskussionen ange-
sprochene grundsätzliche Höhergruppierung in gewissen 
Besoldungsgruppen werden wir nicht mittragen. Wir vertreten 
hier weiterhin die Zielsetzung mit Einzelfallentscheidungen zu 
agieren.

3. Investitionsmaßnahmen / Ein-/Auszahlungen 2024 (Seite 
263 im Planwerk) 

Mit einem Gesamtvolumen von ca. 8,3 Mio. der nahezu auf 
dem Vorjahrsniveau von 8,6 Mio. liegt, haben wir auch 2024 
wieder einige Aufgaben zu leisten, die zur positiven Ent-
wicklung von Nattheim beitragen:

• Der Ansatz Breitband liegt jetzt bei 3,5 Mio. Hier gilt es 2024 
die Maßnahmen nun voranzubringen.

• Weitere 1,25 Mio. sind durch die Kostenbeteiligung 2. Teil zur 
Generalsanierung ev. Kindergarten verplant. Hier ist es uns 
als BWV-CDU nochmals wichtig einen aktuellen Zwischen-
bericht zu den Maßnahmen und dem aktuellen Kostenstand 
einzufordern.

• Investitionen im Bauhof zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit 
sind weiterhin eine wichtige Agenda, die wir als BWV-CDU 
unterstützen, weshalb wir auch den Ansatz von 310 T€ 
mittragen. Hierbei ist vor allem der neue Unimog ein 
wesentlicher Bestandteil.

• Der Grundstücksverkehr mit ca. 690,0 T € Einnahmen ist im 
Haushaltsjahr 2024 eher ein geringer Ansatz. Zumal uns 
auch keine weiteren Flächen derzeit zur Verfügung stehen. 
Hier sollte der Gemeinderat 2024 die Zeit nutzen um über 
mögliche neue Gewerbegebiete und auch mögliche 
Wohnhausgebiete zu diskutieren. Auch die Gesamtdiskussi-
on um die verstärkte Nutzung von innerörtlichen Flächen und 
die Aufstellung eines neuen Konzeptes und Fördermöglich-
keiten sollte auf die Agenda/ Tagesordnung im Jahr 2024 
genommen werden.

• Die Investition in das Ersatzfahrzeug Feuerwehr mit der 2. 
Teilrate von 452,0 T€ ist uns ebenfalls ein wichtiges Anliegen 
zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr.

• Die Thematik der Flüchtlingsunterkünfte wird uns auch 2024 
weiterhin beschäftigen. Deshalb sind im Haushalt nochmals 
300,0 T€ für Unterkünfte eingeplant. Hier bitten wir jedoch 
vor jeweiliger Umsetzung von Maßnahmen nochmals de-
tailliert im Gemeinderat zu beraten. 

• Insgesamt sehen wir die Umsetzung der Asylpolitik durch die 
Verwaltung als sehr gut an. Da wir nun in den letzten Jahren 
diverse Objekte erworben haben, bitten wir auch im Hinblick 
auf die Gesamtkosten aller Gebäude der Gemeinde um die 
Erstellung eines Energieberichtes über alle Liegenschaften 
der Gemeinde Nattheim.

• Um alle diese Maßnahmen umsetzen zu können, werden wir 
als BWV-CDU der geplanten Kreditaufnahme von 1,1 Mio im 
Haushalt zustimmen. Sofern die Haushaltsentwicklung eine 
deutliche Verbesserung erbringen sollte, kann diese auch 
reduziert werden oder entfallen. Komplett darauf verzichten 
in der jetzigen Haushaltslage möchten wir jedoch nicht, um 
uns noch eine gewisse Flexibilität zu erhalten. Hier sollte die 
Verwaltung bereits in den nächsten Wochen regelmäßige 
Abstimmungen mit den Kreditinstituten führen und uns 
regelmäßig über die Zinsentwicklungen berichten, da eine 
Kreditaufnahme entgegen den früheren Überlegungen auch 
schon früher im Haushaltsjahr je nach Marktentwicklung 
vorgenommen werden sollte. 

Die Entwicklung der Liquidität wird sich im Laufe des Jahres mit 
den aktuellen Planungen deutlich reduzieren und von ca. 8,2 
Mio. auf ca. 1,8 Mio. reduzieren. Dennoch wird die Mindest-
liquidität nach §22 Abs.2 der Gemeindehaushaltsverordnung 
von 270,0T€ deutlich eingehalten. Dieser Rückgang ist auch 
der hohen Vorfinanzierung im Bereich Breitbandmaßnahmen 
geschuldet, da die entsprechenden Zuschüsse erst nach 
Abschluss der Maßnahme zurückfließen und sich dann die 
Liquidität im Jahre 2024/ 2025 wieder verbessern wird.
Zusammenfassend bleiben nachfolgende Punkte:
Dank stabiler Steuereinahmen und einer erneut leicht geringeren 
Kreisumlage, die auch durch die CDU im Kreistag mit erreicht 
werden konnte, kann die finanzielle Situation der Gemeinde 
Nattheim für das Haushaltsjahr 2023 als noch stabil bezeichnet 
werden. Der Nattheimer Bevölkerung und den Gewerbetrieben 
werden keine höheren Steuerbelastungen und Ausgaben 
zugemutet.
Insgesamt gelingt mit dem jetzigen Planwerk eine Umsetzung 
diverser Projekte und Maßnahmen mit einer aus unserer Sicht 
noch vertretbaren Neuverschuldung. Wodurch der Schulden-
stand auf ca. 4,4 Mio. anwächst.
Abschließend gilt unser Dank an die Verwaltung, vor allem dem 
Kämmerer Ralf Baamann und seinem Team, für eine gute 
Unterstützung und Zusammenarbeit bei den von uns gestellten 
Fragen und Umsetzungsthemen rund um den Haushalt.
Der Verabschiedung des Haushalts kann ich im Namen der 
Fraktion bereits die Zustimmung aussprechen.

Stellungnahme Gemeinderat Wolfgang Bernhard für die 
Fraktion Bürgerliche Wählervereinigung (BWV) und 
Christlich Demokratische Union (CDU) zum Haushalt 
Gemeindewerke Nattheim 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bereska, meine sehr 
geehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und 
Herren,

auch für die Gemeindewerke Nattheim liegen uns die aktuellen 
Planzahlen 2024 zur Verabschiedung vor. Die Entwicklung der 
Planzahlen der Gemeindewerke kann weiterhin als stabil 
bezeichnet werden. In welcher Form die Diskussion und die 
Überlegungen zum Thema Energiewende sich künftig auch in 
den Gemeindewerken niederschlagen, werden die weiteren 
Diskussionen und Gespräche im Gemeinderat und mit 
möglichen Investoren in den nächsten Monaten aufzeigen. 
Hier gilt es jedoch wie auch bei der Gründung der Gemeinde-
werke mit entsprechender Besonnenheit die Themen einzu-
binden.

Im Erfolgsplan der Wasserversorgung liegen wir mit 1.038T€ 
Einnahmen mit 20,0 T€ über dem Planansatz 2023 und haben 
hierfür in den Ausgaben in der Unterhaltung und den Konzes-
sionsabgaben einen etwas höheren Ansatz. Dennoch gelingt 
es damit den geplanten Gewinn auf Niveau der Vorjahre von 
50,0 T€ zu halten.
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Im Erfolgsplan Ramensteinbad sind im Planansatz Einnah-
menerlöse mit ca. 140 ,0 T€. geplant. Auf Erhöhungen der Ein-
trittspreise haben wir auch hier aktuell verzichtet. In den 
Aufwendungen steigt die Position der bezogenen Leistungen 
um 30,0 T€ gegenüber dem Vorjahr. Damit verbunden ergibt 
sich für 2024 ein geplanter Verlust/ Betriebskostenzuschuss 
von 537,0 T€.

Dennoch bleiben wir als BWV-CDU bei unserem klaren Be-
kenntnis zum Fortbestand des Ramensteinbads. Hier wollen 
wir gemeinsam mit der Verwaltung das Jahr 2024 für konkre-
tere Planungen zur Sanierung des Bades angehen. Hier hoffen 
wir auch weiterhin auf die Zuschüsse aus dem Förderpro-
gramm des Bundes.

Im Erfolgsplan Wärme- und Stromversorgung sind die Ansätze 
auf der Einnahmenseite beim Strom um 33,0 T€ reduziert, 
jedoch im Bereich Wärme um 47,0 T€ erhöht, was zu einem 
leicht erhöhten Gesamtansatz von 380,0 T€ führt. Bei den 
Ausgaben können die erhöhten Bezugskosten von Strom und 
Gas aus dem Jahr 2023 zumindest auf diesem Niveau 
gehalten werden. Somit können wir bei leicht reduzierten 
sonstigen Kosten den Planansatz beim Jahresgewinn um 13,0 
T€ auf geplante 43,0 T€ erhöhen.

Der Schuldenstand im Bereich der Gemeindewerke bleibt bei 
Tilgungen von 139, T€ und gleichzeitiger geplanter Neuauf-
nahme von 100,0 T€ nahezu unverändert bei 1,5 Mio.

Insgesamt wird der Haushalt der Gemeindewerke von uns als 
solide bewertet. Der Verabschiedung des Haushalts können 
wir in dieser Form zustimmen.

Stellungnahme Gemeinderat Günther Paschaweh für die 
SPD zum Haushalt Gemeinde Nattheim 2024

Anmerkungen zu den Investitionen
Die Investitionen liegen in diesem Jahr bei T€ 8.361 und damit 
annähernd in der Größenordnung wie im vergangenen Jahr. 
Weitere große Ausgabepositionen sind:
• Ersatzbeschaffungen im Bauhof T€ 310 (Anschaffung eines 

neuen Unimogs)
• Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeug T€ 452 (Zuschuss 

über die Fachförderung T€ 96 – saldiert T€ 356 verbleiben 
bei der Gemeinde)

• Sanierung ev. KiGa T€ 1.250 (Zuschuss T€ 500 – saldiert 
bleiben bei der Gemeinde T€ 750)

• Größte Position ist – wie im vergangenen Jahr – die Breit-
bandinvestition. Saldiert mit der Förderung dieser Maßnah-
me verbleiben bei der Gemeinde T€ 1.750. Ärgerlich ist, dass 
die Gemeinde vereinbarte Zuschüsse in Höhe von T€ 1.400 
aus eigenen Mitteln vorschießen muss. Dank unserer zur 
Zeit guten Liquidität ist das problemlos machbar.

• Auch die Straßensanierung findet im Haushalt ihren 
Niederschlag: T€ 150 für die Buchenstraße. Addiert man 
Maßnahmen aus den Unterhaltungsmaßnahmen hinzu, 

erhöht sich der Betrag um T€ 210 auf T€ 360

• Der Grundstücksverkehr spült saldiert auch dieses Jahr 
einen Überschuss in Höhe von T€ 590 in die Gemeindekas-
se, ist aber mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar

• Für junge Familien ist die Investition in Höhe von T€ 100 in 
Kinderspielplätze ein positives Zeichen

• Eine neue Kreditaufnahme in Höhe von T€ 1.100 ist eine 
reine prophylaktische Maßnahme

• Im Jahr 2023 war eine gleich große Kreditaufnahme 
vorgesehen – lediglich T€ 800 wurden – aber nur aus der 
Vorsorge steigender Zinsen – beansprucht. Dieser Betrag 
floss gleichzeitig in die vorhandene Liquidität. In den 
Vorberatungsgesprächen wurde festgehalten, dass diese 
Kreditaufnahme bei ausreichender Liquidität nicht getätigt 
wird.

• Die geplanten und im Haushaltjahr umzusetzenden Maß-
nahmen sind klare Investitionen in die Zukunft. Sie sollen der 
zukünftigen Generation dazu dienen, dass mit einer intakten 
Infrastruktur der Nachfolgegeneration übergeben wird und 
keine desolate Gemeinde hinterlassen wird.

Der Kernhaushalt sieht für das HH-Jahr 2024 eine Kreditauf-
nahme in Höhe von T€ 1.100,0 vor. Wie schon oben genannt, ist
dieseHH-Positioneine reineprophylaktischeMaßnahme.

In den Haushaltsberatungen wurde festgehalten, dass die
Kreditaufnahme nur für den Fall getätigt wird, wenn aufgrund
maßgeblich geänderter Rahmenbedingen eine Aufnahme von
Kreditennotwendigwird.

Da die Gemeinde eine sehr gute Liquidität hat, wird auf diese 
primär zurückgegriffen. Damit wird sich die Gesamtverschul-
dung um T€ 1.100,0 verringern und per Saldo die Gesamt-
verschuldung unter der des vergang-enen Jahres liegen.

Fazit zum Haushaltsplan 2024 der 
Gemeinde Nattheim

• Die Personalsituation muss überwacht 
werden. Von anderen Städten und Ge-
meinden (siehe Presse) wird verstärkt 
auf die Personalknappheit aufmerk-
sam gemacht. Gegebenenfalls muss 
über Entgeltalternativen nachgedacht 
werden.

• Die Verschuldung muss in den näch-
sten Jahren weiterhin auf den Prüf-
stand bleiben.

• Bei gleichzeitiger Pflege der vorhan-
denen Infrastruktur

• Bei der Betrachtung von Investitions-
maßnahmen, die über mehrere Jahre 
finanziert werden, sollte bei der 
Position „Sanierung Hallenbad“ nicht 

zu sehr auf einen Bundeszuschuss gehofft werden.

• Nachdem die Eröffnungsbilanz im letzten Quartal 2023 dem 
Gemeinderat präsentiert wurde, gilt es nun die Jahresab-
schlüsse der Jahre 2020 – 2023 vorzulegen. Kein Unterneh-
men lebt von den Planzahlen – sondern von den tatsächlich 
erwirtschafteten Ergebnissen!

Stellungnahme Gemeinderat Günther Paschaweh für die 
SPD zum Haushalt Gemeindewerke Nattheim 2024

Fazit Erfolgspläne

Wasser:

Der Wasserbezug liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Der 
Jahresgewinn in Höhe von T€ 50 entspricht dem Planansatz 
der vergangenen Jahre. Die Konzessionsabgabe verdoppelt 
sich ggü. dem VJ und knüpft an das Jahr 2022 an.

Ramensteinbad:

Benutzungsgebühren geringfügig unter dem Planansatz des 
VJ. Der Jahresverlust bzw. der Betriebskostenzuschuss durch 
den Kernhaushalt der Gemeinde erhöht sich um T€ 10 und 
beträgt in der Summe T€ 537.
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Wärme- und Stromversorgung:

Die Umsatzerlöse erwarten in 2024 eine Steigerung um T€ 14 
auf gesamt T€ 380. Die Bezugspreise beim Gas haben sich 
zwischenzeitlich auf hohem Niveau stabilisiert – liegen im 
Vergleich zu 2022 (Beginn Ukraine-Krieg) doppelt so hoch. 
Beim Jahresgewinn wird mit einer Steigerung um T€ 13 auf T€ 
43 gerechnet.

Fazit zu den Vermögensplänen

Wasser:

Der Vermögensplan reduziert sich in Deckungsmittel und 
Aufwendungen in der Summe deutlich. Ausschlaggebend ist 
bei den Deckungsmitteln die deutlich geringere Kreditauf-
nahme. Die ist auf weniger Erschließungsmaßnahmen 
zurückzuführen. Dies wirkt sich ebenfalls auf die Aufwen-
dungen aus – es muss weniger in Leitungsnetze investiert 
werden.

Ramensteinbad:

Was im Erfolgsplan schon ausgeführt wurde, setzt sich im 
Vermögensplan fort: Die Einnahmen aus dem Verlust-
ausgleich liegen um T€ 10 höher. Die wesentlich geringere 
Tilgung bei den Aufwendungen ist auf die Rückführung großer 
Kreditpositionen zurückführen.

Wärme- und Stromversorgung:

Der Jahresgewinn (siehe Erfolgsplan) schlägt sich um T€ 13 in 
den Deckungsmitteln positiv nieder.

Fazit zu den Gemeindewerken

Die Gemeindewerke tragen – wie in den vergangenen Jahren 
– zur Kostendeckung des Ramensteinbades bei. Der Gewinn 
und die Konzessionsabgabe aus der Wasserversorgung und 
der Gewinn aus der Wärme-/Stromversorgung entlasten den 
Kernhaushalt. Diese Positionen – Gewinne und Konzessions-
abgaben – betragen zusammen € 133.000. Somit reduziert 
sich der Verlustausgleich des Ramensteinbades um diesen 
Betrag. Der tatsächliche Verlust – ohne Berücksichtigung der 
Gewinne und der Konzessionsabgabe – liegt danach beim 
Ramensteinbad bei € 670.000! So gesehen ist das Konstrukt 
Gemeindewerke ein Erfolgsmodell. Letztlich zahlt es jedoch 
wiederum der Bürger.

Stellungnahme Gemeinderätin Carmen Steckbauer für die 
Fraktion Unabhängige Wählervereinigung zum Haushalt 
2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bereska,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrter Herr Haller von der Heidenheimer Zeitung,
liebe Kolleginnen und Kollegen im Gremium,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir leben in herausfordernden Zeiten. 2019/2020 Beginn der 
Corona Pandemie, die dann schließlich im April 2023 offiziell 
für beendet erklärt wurde. Am 24. Februar 2022 begann 
Russland einen inzwischen 2 Jahre andauernden Krieg gegen 
die Ukraine und dazu noch die kriegerischen Auseinander-
setzungen im Nahen Osten, Klimakrise, politische Spaltung im 
eigenen Land, und, und, und...

Diese weltweiten Geschehnisse gehen nicht spurlos an uns 
vorbei.

Umso erfreulicher ist es, dass der Haushalt der Gemeinde 
Nattheim gut aufgestellt ist. Mit einem Gesamtvolumen von 
knapp 18 Millionen Euro im Erfolgsplan, plus über 8 Millionen 
Euro Investitionen, übertreffen wir in diesem Jahr den Haus-
haltsansatz von 2023 um circa 2,5 Millionen Euro.

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen gibt 
uns Sicherheit für unsere weitere Planung. Dem gegenüber 
steht, dass aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation mit 
Einschränkungen gerechnet werden muss. Bereits in der 
Klausurtagung am 20. Oktober 2023 wurden richtungsweisen-
de Inhalte zum Haushaltsplan diskutiert. 

In der Sitzung vom 30. November 2023 erfolgte die Einbrin-
gung und Beratung des Haushaltsplanes.

Eines der viel diskutierten Themen beinhaltete die Zukunft 
der Energiegewinnung innerhalb der Gemeinde Nattheim. 
Als Ergebnis hieraus heben wir hervor, dass sich sowohl das 
gesamte Gemeinderatsgremium, wie auch die Verwaltung, ge-
gen einen Ausbau von Windkraftanlagen im Gebiet Zitter-
berg/Schnepfenberg ausspricht.

Nach wie vor stehen wir hinter unserer Aussage, Photovol-
taikanlagen vorrangig nicht auf Freiflächen sondern auf 
Gebäuden zu installieren. 

Weitere Ergebnisse erwarten wir aus der 2023 beauftragten 
kommunalen Wärmeplanung.

Mit den weltweiten Krisen und Kriegen kommen große 
Flüchtlingsströme auf unser Land zu.

Jede Kommune ist verpflichtet eine, an ihrer Einwohnerzahl 
bemessene Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Hier 
unterstützen wir die Entscheidung, Häuser aufzukaufen, um 
geeignete Flüchtlingsunterkünfte innerhalb der Gemeinde 
anbieten zu können, um mögliche Belegungen und damit 
einhergehende Schließungen von Gemeinde- und Sporthallen 
zu vermeiden.

Die Folgen dieser andauernden Krisen, beeinflussen auch die 
Kinder- und Jugendarbeit. Mit der Wiedereröffnung des 
Kindergarten Abraxas in Steinweiler haben wir einen wichtigen 
Schritt unternommen, um den Anspruch auf einen Kinder-
gartenplatz innerhalb der Gemeinde abzudecken.

Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde mit einem nicht 
unerheblichen Betrag an der Generalsanierung der evange-
lischen Kindertagesstätte.

Zur Unterstützung der bereits vorhandenen Schulsozialarbeit, 
hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 19. Oktober 2023 
einer Erhöhung um 70 % zugestimmt.

Der Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf 8 Stunden 
Ganztagsbetreuung an 5 Tagen in der Woche wurde, vom 
Bund, beschlossen. Hier sind wir in Nattheim mit unserem 
Fleximodel bereits gut aufgestellt, werden vermutlich aber um 
eine Aufstockung des Betreuungspersonals und eine damit 
verbundene Erhöhung der Personalkosten nicht herum-
kommen.

Ein akuter Fachkräftemangel im Bereich Kinderbetreuung 
und Verwaltung ist bundesweit spürbar.

Hier sind wir in der Gemeinde Nattheim bisher, glücklicher-
weise verschont geblieben.

Nichts desto trotz erachten wir es als sinnvoll und wichtig gutes 
Personal zu halten und positive Zukunftsperspektiven zu 
schaffen. In dem Bewusstsein, dass dies eine stetige Erhö-
hung der Personalkosten mit sich bringen wird.

Wie wichtig eine funktionierende Feuerwehr für jeden 
Einzelnen ist, merkt man meistens erst dann, wenn man sie 
braucht. In Nattheim ist es selbstverständlich, dass wir die 
Feuerwehren unterstützen ihre notwendige Ausstattung zu 
optimieren. Für 478.000 Euro wird für die Abteilung Nattheim 
ein neues Fahrzeug angeschafft (HLF 10).

Für die Zukunft der Gemeinde Nattheim sind wir auf die 
Ergebnisse der Kommunalwahlen am 9. Juni dieses Jahres 
und die Zusammensetzung eines neuen Gemeinde-
ratgremiums gespannt. Viele neue Eindrücke und Aspekte 
werden die Heimattage Baden-Württemberg, die wir mit den 
Gemeinden Neresheim und Dischingen durchführen, mit sich 
bringen.

Konkret für Nattheim wird in naher Zukunft der Erhalt und die 
Renovierung unseres Ramensteinbades mehr Raum ein-
nehmen. 

Ein Schwimmbad innerhalb unserer Gemeinde bedeutet die 
Sicherstellung, dass es wohnortnah für alle möglich ist, das 
Schwimmen zu erlernen.

Daher unterstützen wir den Erhalt unseres Bades und hoffen 
auf Fördermittel des Bundes.
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Damit wir einem Wohnungsmangel entgegenwirken können, 
kommen wir nicht herum neue Baugebiete in Betracht zu 
ziehen. Hier stehen wir noch ganz am Anfang der Planungs-
phase für mögliche Bauplätze in Auernheim und Steinweiler.

Um die bestehende sehr gute Infrastruktur beibehalten zu 
können, bedarf es ständiger Investitionen in bauliche Maß-
nahmen. 

Unter anderem werden in jedem Jahr größere Summen für 
Straßen- und Gebäudesanierungen investiert. Als nächst 
größere Projekte stehen hier beispielsweise die Sanierung der 
Goethestraße und des Ortschaftsverwaltungsgebäudes in 
Fleinheim an.

Zum Abschluss geht unserer besonderer Dank an Sie, Herr 
Bürgermeister Bereska und Ihr gesamtes Verwaltungsteam, 
insbesondere der Kämmerei, sowie die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Gemeinderatsgremium für die sehr gute und 
offene Zusammenarbeit im vergangenen Haushaltsjahr. Wir 
wünschen uns auch hinsichtlich der bevorstehenden Kom-
munalwahlen am 9. Juni diesen Jahres weiterhin eine kon-
struktive und respektvolle Zusammenarbeit, in der es möglich ist, 
unterschiedliche Meinungen und Betrachtungsweisen zu 
diskutieren, um unser gemeinsames Ziel nämlich: zum Wohle 
unserer Bürgerinnen und Bürger der Gesamtgemeinde Nattheim 
zu erreichen.

Danken möchten wir an dieser Stelle auch allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich ehrenamtlich innerhalb unserer Gemein-
de, sei es bei der Feuerwehr, dem DRK, den Helfer vor Ort 
Gruppen, sowie den vielen Vereinen und Institutionen das 
ganze Jahr über engagieren.

Gemeinde Nattheim           Landkreis Heidenheim     

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats

am 9. Juni 2024

1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige
  Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt.
In der Gemeinde Nattheim sind dabei insgesamt 18 Gemeinde-
räte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl stattfindet, 
sind die Gemeinderäte als Vertreter für die Wohnbezirke zu 
wählen und zwar
für den   Anzahl der zu Zahl der höchstens
Wohnbezirk wählenden  zulässigen Bewerber
      Gemeinderäte eines Wahlvorschlags
Nattheim 13  13
Auernheim  2   3
Fleinheim  2   3
Steinweiler  1   2
In der Ortschaft Auernheim mit Steinweiler sind dabei insge-
samt 8 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teil-
ortswahl stattfindet, sind die Ortschaftsräte als Vertreter für die 
Wohnbezirke zu wählen und zwar
für den   Anzahl der zu Zahl der höchstens
Wohnbezirk wählenden zulässigen Bewerber
      Ortschaftsräte eines Wahlvorschlags
Auernheim 5  5
Steinweiler 3  4
In der Ortschaft Fleinheim sind dabei 6 Ortschaftsräte auf 5 
Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber für 
einen Wahlvorschlag beträgt 12.
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für 
  diese Wahlen frühestens am Tag nach dieser Bekannt-
  machung und spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr 
  beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bür-
  germeisteramt Nattheim, Fleinheimer Straße 2, 89564 
  Nattheim schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahl-
  vorschläge müssen zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2
  KomWO).

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaft-  
  lich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
  schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht wer-
  den. Für die einzelnen Wahlen sind jeweils gesonderte Wahl-
  vorschläge einzureichen.
  Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur  
  einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von 
  Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.
2.2  Zulässige Zahl der Bewerber
2.2.1 Gemeinden/Ortschaften mit nicht mehr als 5.000 Einwoh-
   nern und ohne unechte Teilortswahl
   Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) 
   doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu 
   wählen sind. Näheres s. Nr. 1. Wahlvorschläge für den/die 
   Ortschaftsrat/-räte der Ortschaft(en) dürfen (höchstens) 
   doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Ortschaftsräte zu
   wählen sind. Näheres s. Nr. 1.
2.2.2 Gemeinden/Ortschaften mit mehr als 5.000 Einwohnern 
   und ohne unechte Teilortswahl
   Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) so 
   viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen 
   sind. Näheres s. Nr. 1. Wahlvorschläge für den/die Ort-
   schaftsrat/-räte der Ortschaft(en) dürfen (höchstens) so 
   viele Bewerber enthalten, wie Ortschaftsräte zu wählen 
   sind. Näheres s. Nr. 1.
2.2.3 Gemeinden/Ortschaften mit unechter Teilortswahl unab-
   hängig von der Einwohnerzahl
   Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen für die Wohn-
   bezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, 
   jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für 
   die vier Vertreter und mehr zu wählen sind, höchstens so 
   viele Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. 
   Näheres s. Nr. 1. Wahlvorschläge für den/die Ortschaftsrat/-
   räte der Ortschaft(en) dürfen für die Wohnbezirke, für die 
   ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, jeweils einen 
   Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für die vier 
   Vertreter und mehr zu wählen sind, höchstens so viele 
   Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. Näheres 
   s. Nr. 1.
   Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere 
   Wahlvorschläge aufnehmen lassen.
2.3  Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
   vereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versamm-
   lung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlbe-
   rechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versamm-
   lung der von diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 
   20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der 
   Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und in gleicher 
   Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag fest-
   legen.
   Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereini-
   gungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
   im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 
   Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 
   20. August 2023 in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit 
   der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise 
   deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.
   Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemein-
   de, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft.
   Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte 
   Wählervereinigung in einer Ortschaft weniger als drei 
   wahlberechtigte Mitglieder, reicht dies zur Bildung einer 
   Mitgliederversammlung in der Ortschaft nicht aus; die 
   Bewerber für die Wahl der Ortschaftsräte dieser Ortschaft 
   können dann in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
   Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreter 
   der Partei oder Wählervereinigung in der Gemeinde 
   gewählt werden. Gleiches gilt für den Fall, dass trotz 
   ausreichender Mitgliederzahl in der Ortschaft zu einer 
   Mitgliederversammlung auf Ortschaftsebene, zu der nach 
   der Satzung der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten 
   Wählervereinigung ordnungsgemäß eingeladen worden ist, 
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  weniger als drei wahlberechtigte Mitglieder erschienen sind 
  und die Versammlung auf Ortschaftsebene deshalb abgebro-
  chen werden muss. Für die Einleitung des Bewerberaufstel
  lungsverfahrens auf Gemeindeebene gelten die entsprechen
  den internen Regelungen der Partei/mitgliedschaftlich organi-
  sierten Wählervereinigung.
  Bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigun-
  gen ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten 
  Anhänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer 
  Aufstellungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht 
  ausreicht, erst möglich, wenn die einberufene Versammlung 
  der wahlberechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene 
  abgebrochen werden muss, weil weniger als drei wahlberech-
  tigte Personen erschienen sind; erst dann kann das Bewer-
  beraufstellungsverfahren auf Gemeindeebene eingeleitet 
  werden.
2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvor-
   schlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsa-
   me Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlun-
   gen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder 
   in einer gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die 
   Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten 
   entsprechend.
2.4  Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger 
 der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die 
 Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt 
 der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
 dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen 
 lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag 
 Bürger der Gemeinde ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat 
 und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und 
 am Wahltag in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung). Bei 
 Ortschaftsratswahl mit unechter Teilortswahl müssen die 
 Bewerber zusätzlich zum Zeitpunkt der Zulassung der 
 Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in dem Wohnbezirk 
 der Ortschaft wohnen, für den sie sich aufstellen lassen.
 Nicht wählbar sind Bürger,
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 

das Wahlrecht nicht besitzen; 
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 

die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzen;

•  Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union) sind außerdem nicht wählbar, 
wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung 
oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, 
dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht 
besitzen.

2.5    Ein Wahlvorschlag muss enthalten
• den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung 

und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese. 
Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, 
muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthalten;

•  Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt 
und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei unechter 
Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere 
Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift in dem Wohnbe-
zirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde;

•   bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit an-
gegeben werden.

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass ein-
getragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname oder 
Künstlername angegeben werden.
Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge – bei unechter 
Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt – aufgeführt sein. Jeder 
Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für keinen Bewerber 
dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden.
2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich 
 organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für 
 das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertret-
 ungsberechtigten persönlich und handschriftlich unter-
 zeichnet sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertret-
 ungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die 

 Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitz-
 enden oder seines Stellvertreters.
2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten 
 Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
 Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versamm-
 lungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und 
 handschriftlich zu unterzeichnen.
2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wähler-
 vereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertre-
 tungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen 
 nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen 
 (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO).
2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet 
 sein für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die 
 im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind 
 (Unterstützungsunterschriften); für die Wahl des Ort-
 schaftsrats der Ortschaften
     Personenzahl
Auernheim mit Steinweiler von  10
Fleinheim von    10
Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt 
sind (Unterstützungsunterschriften).
Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvor-
schläge
• von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind;
•  von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten 

Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu wählenden 
Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit 
der für diese Wählervereinigung Gewählten unterschrieben ist, 
die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvor-
schlags noch angehören.

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amt-
 lichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Form-
 blätter werden auf Anforderung der Partei oder Wähler-
 vereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
 schusses oder wenn der Gemeindewahlausschuss noch 
 nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt 
 Nattheim, Fleinheimer Straße 2, 89564 Nattheim – 
 kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungs-
 unterschriften dürfen nur die ausgegebenen amtlichen 
 Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der 
 Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichenden 
 Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der 
 Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben werden von 
 der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. 
 Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mit-
 glieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) 
 bestätigt werden.
2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, 
 müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
 handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind 
 Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
 (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der 
 Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeich-
 ner, die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht 
 befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
 müssen zu dem Formblatt den Nachweis für die Wahlbe-
 rechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den 
 Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO 
 erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehr-
 regelung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung 
 (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem er-
 klären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor 
 Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre 
 Hauptwohnung hatten. Wohnungslose Personen, die ihren 
 gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft 
 haben und einen Wahlvorschlag unterstützen wollen, 
 müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise 
 nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
 sprechend.
2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für die-
 selbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge 
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 für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf 
 allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 
 Nr. 4 KomWO).
2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Be-
 werber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
 versammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
 Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO).
2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch 
 für gemeinsame Wahlvorschläge.
2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
• eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der 

Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die Zustim-
mungserklärung ist unwiderruflich;

•  von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche 
Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbarkeit 
sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates über die 
Wählbarkeit;

•  Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 
Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen des § 26 
Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, müssen in der o. g. 
eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem 
Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der 
Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung 
hatten;

•  eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der 
Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der 
erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das 
Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss sich aus der 
Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahler-
gebnis erhoben und wie diese von der Versammlung behandelt 
worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberech-
tigte Teilnehmer haben die Niederschrift handschriftlich zu 
unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung durchgeführt worden sind; bei 
Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereini-
gungen müssen sie außerdem an Eides statt versichern, dass 
dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wähler-
vereinigung eingehalten worden sind;

•  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 
2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Personen 
unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 
2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen;

•  bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer Partei 
oder Wählervereinigung in einer Mitglieder-/Vertreter- oder 
Anhängerversammlung in der Gemeinde aufgestellt worden 
sind (vgl. 2.3), eine von dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten unterzeichnete 
schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzungen für dieses 
Verfahren vorlagen; die Bestätigung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag selbst erfolgen.

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde 
im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur Abnahme der 
Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des 
Gemeindewahlausschusses kann außerdem verlangen, dass ein 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass 
vorlegt und seine letzte Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat 
angibt.
2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen,   
 Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen be-
 zeichnet werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, 
 gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags 
 als Vertrauensleute. 
 Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunal- 
 wahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
 Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche 
 Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklä-

 rungen von Wahlorganen entgegenzunehmen.
2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die 
 Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklä-
 rungen sowie für Zustimmungserklärungen sind auf 
 Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Nattheim, 
 Fleinheimer Straße 2, 89564 Nattheim.
3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO.
3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
 Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
 Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
 seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen 
 oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn 
 sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der 
 Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet 
 haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
 tragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, 
 dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der
 Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung haben.
3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags 
 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus 
 dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei 
 Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis 
 zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
 werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate 
 wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung 
 begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das 
 Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der 
 ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus 
 der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen 
 hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem 
 Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs 
 oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
 sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. 
 Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
 Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er 
 seine Hauptwohnung verlegt hat.
3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
 republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
 Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – 
 im Landkreis – gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in 
 das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen 
 Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu ver-
 sichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wäh-
 lerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung 
 beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er 
 nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens 
 drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der 
 Gemeinde – im Landkreis – haben wird. Für die Wahl des 
 Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 
 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren 
 gewöhnlichen Aufenthalt haben.
3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
 meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
 das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur 
 auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
 schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wähler-
 verzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an 
 Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 
 KomWO anzuschließen.
3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wähler-
 verzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. 
 samt der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Ver-
 sicherung und Nachweisen – spätestens bis zum 
 Sonntag, 19. Mai 2024 (keine Verlängerung möglich) 
 beim Bürgermeisteramt Nattheim, Fleinheimer Straße 
 2, 89564 Nattheim eingehen.
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklä-
rungen hält das Bürgermeisteramt Nattheim, Fleinheimer 
Straße 2, 89564 Nattheim bereit.
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Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 der 
Kommunalwahlordnung gilt entsprechend.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat.
Nattheim, 09.02.2024 
Bürgermeisteramt 

Norbert Bereska
Bürgermeister

Hundesteuer 2024
Die Hundesteuer 2024 ist am 15. Februar 2024 zur Zahlung fällig. 
Wir bitten alle Barzahler dringend, den fälligen Betrag terminge-
recht zu bezahlen, um Mahnungen zu vermeiden oder nutzen Sie 
die Vorteile des Bankeinzugsverfahrens und erteilen Sie uns ein 
SEPA-Lastschriftmandat.

Vorauszahlungen der Grund- und 
Gewerbesteuer
Am 15. Februar 2024 werden die I. Raten der Grund- und 
Gewerbe-steuer für das Kalenderjahr 2024 zur Zahlung fällig.

Wir bitten alle Nichtabbucher dringend, den fälligen Betrag 
termingerecht zu bezahlen, um Mahnungen zu vermeiden oder 
nutzen Sie die Vorteile des Bankeinzugsverfahrens und erteilen 
Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat.

Übungen:
Jugendfeuerwehr

Freitag,  9. Februar, 

19.00 Uhr,  Übung, 
Feuerwehrgerätehaus Nattheim

Vortrag für Eltern und Interessierte 
an der Grundschule Auernheim mit Dr. Sabine 
Kubesch

am Mittwoch, 28. Februar um 20.00 Uhr 

Bedeutung und Förderung der exekutiven 
Funktionen und der Selbstregulationsfä-
higkeit in der Grundschule

Wie können Eltern ihre Kinder gut beglei-
ten und unterstützen?

Geschäftsstelle Nattheim:
Tel.: 07321 979426
Schulstr. 16, 89564 Nattheim
Mailadresse: vhs@nattheim.de

Das Büro der VHS ist in den Ferien nicht  besetzt.

Außenstelle Dischingen:
Tel.: 07327 81-34
Marktplatz 9, 89561 Dischingen
Mailadresse: vhs@nattheim.de

Das Büro der VHS ist in den Ferien nicht  besetzt.

Bezugspreis für die Nattheimer Nachrichten
Am 15. Februar 2024 ist der Bezugspreis für die Nattheimer 
Nachrichten in Höhe von 33 €/Jahr zur Zahlung fällig.

Wir bitten alle Nichtabbucher dringend, den fälligen Betrag 
termingerecht zu bezahlen. Um Mahnungen zu vermeiden, 
nutzen Sie die Vorteile des Bankeinzugsverfahrens und erteilen 
Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat.

Familiennachrichten

Wir beglückwünschen folgende Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die diese Woche Geburtstag feiern:

11.02. Ingrid Saller 70.Frau , Nattheim, zum 

14.02. Frau Christina Schafranek, Nattheim, zum 75.

15.02. Herrn Reinhold Werner, Nattheim, zum 75.

Herrn Dr. Rolf Klaus, Nattheim, zum 75.

Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die diese 
Woche ihren Ehrentag feiern auf diesem Wege alles Gute, 
persönliches Wohlergehen und vor allem Gesundheit für das 
neue Lebensjahr.

Aktuelles

Nach Geflügelpestfall
im Landkreis Dillingen:
Landkreis Heidenheim
gliedert Schutzzone in Überwachungszone
ein
Nach Anpassung der Allgemeinverfügung des Landkreises 
Dillingen nach Ablauf der Mindestdauer von 21 Tagen bei 
hochpathogener aviärer Influenza (Geflügelpest) hat auch der 
Landkreis Heidenheim seine Allgemeinverfügung angepasst. 
Die Anpassung besagt im Wesentlichen, dass die bisherige 
Schutzzone mit Wirkung zum 2. Februar 2024 in die Überwa-
chungszone eingegliedert wird. 

In der Überwachungszone sind die in der Allgemeinverfügung 
des Landratsamtes Heidenheim zum Schutz vor der Geflügel-
pest vom 11.01.2024 für die Überwachungszone bezeichneten 
Regelungen bis auf Weiteres einzuhalten. Dazu gehört insbe-
sondere die Aufstallungspflicht für sämtliche Vögel. Darüber 
hinaus sind die in der Überwachungszone gelegenen geflügel-
haltenden Betriebe nach wie vor aufgefordert, ihr Bestandsre-
gister und die Produktionszahlen (Anzahl der pro Tag gelegten 
Eier/Veränderung der Tierzahl) per E-Mail an das Veterinäramt 
an veterinaeramt@landkreis-heidenheim.de zu melden, 
insofern sie dies bisher noch nicht getan haben.

Die angepasste Allgemeinverfügung ist unter 

www.landkreis-heidenheim.de/aktuelles/ oeffentliche+ 
bekanntmachungen+und+oeffentliche+bekanntgaben 
nachzulesen.
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en malschut preis
für pri ate igentümer ausgeschrie en
Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische 
Heimat loben zum 38. Mal den Denkmalschutzpreis Baden-
Württemberg aus. Dieser stellt die denkmalgerechte Erhaltung 
und Neunutzung historischer Gebäude in den Mittelpunkt. Bis zu 
fünf Preisträger werden mit einem Preisgeld von insgesamt 
25.000 Euro belohnt, das die Wüstenrot Stiftung zur Verfügung 
stellt. 

Bewerben können sich private Eigentümer, bei deren Gebäude 
der Abschluss der Erneuerung nicht länger als vier Jahre 
zurückliegt. Auch beteiligte Architekten und weitere Experten 
können bis Anfang Juni entsprechende Projekte vorschlagen. 
Diese müssen nicht zwingend unter Denkmalschutz stehen.

Bewerbungsschluss ist der . April . Weitere Informationen 
sowie die Broschüre mit allen notwendigen Angaben zur Aus-
schreibung finden sich unter www.denkmalschutzpreis.de. Die 
öffentliche Preisvergabe findet Anfang 2025 statt.

ro e taufruf für A
et t ewer en

Schon jetzt können potenzielle Projekt-
träger ihre Projektideen bei der Geschäfts-
stelle der LAG Brenzregion einreichen. Die 
Projekte müssen sich in den Handlungsfel-
dern des Regionalen Entwicklungskon-
zepts wiederfinden.

Hierzu gehören die folgenden Bereiche:

1. Landschaftsschutz und regionale Ernährungssysteme

2. Regionale Wertschöpfung, nachhaltiger Tourismus und Kom-
petenzausbau

3. Mobilität für alle, Erreichbarkeit und Infrastrukturen

4. Leben, Wohnen und Ortsentwicklung sozialgerecht und res-
sourcenschonend

Derzeit können nur Anträge im Modul 3 (Landschaftspflege-
richtlinie – LPR), im Modul 4 (IMF) und Modul 5 (Private nicht-
investive Maßnahmen) erfolgen. Die Fördermodule für diesen 
Aufruf umfassen:

• Modul 3 Landschaftspflegerichtlinie (LPR) (nur Landesmittel) in 
Höhe von 10.000 EUR

• Mit der Landschaftspflegerichtlinie werden Investitionen für den 
Arten- und Biotopschutz, Investitionen für den Naturschutz und 
die Landschaftspflege und Dienstleistungen für den Natur-
schutz und die Landschaftspflege gefördert.

• Modul 4 Innovative Maßnahmen für Frauen (IMF) (Landesmittel 
in Höhe von 10.000 EUR)

• Zuwendungsfähig sind Investitionen in die Entwicklung 
nichtlandwirtschaftlicher Unternehmen von Frauen im ländli-
chen Raum.

• Modul 5 private nicht-investive Vorhaben (Landesmittel in Höhe 
von 22.500 EUR)

Hinzu kommen im Modul 4 und 5 EU-Mittel in entsprechendem 
Förderverhältnis.

Anträge können im Zeitraum is um . . eingereicht 
werden. Den Projektaufruf und weitere Informationen sowie Bei-
spiele für bereits umgesetzte LEADER-Projekte finden Sie auf der 
Homepage der LAG Brenzregion unter www.brenzregion.de. 

Bei Projektideen steht die LEADER-Geschäftstelle

für Rückfragen zur Verfügung:

esch ftsstelle A ren region
im andratsamt eidenheim
elsenstra e

eidenheim
Telefon -
- ail leader land reis-heidenheim.de

Vor Antragseinreichung wird eine frühzeitige Kontaktaufnahme 
mit der LEADER-Geschäftsstelle zwecks Überprüfung der grund-
sätzlichen Förderfähigkeit der Projektidee empfohlen.  

om rei anden amilientisch
Am ittwoch . e ruar, bietet das Forum Ernährung HDH 
von 9.30 bis 11.00 Uhr eine Online-Veranstaltung für Eltern von 
Kleinkindern an. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Online-Anmeldung ist is
sp testens ontag . e ruar, unter www.forum-ernaehrung-
hdh.de (unter Anmeldung Veranstaltungen) möglich. Der 
Einladungslink wird am Tag vor der Veranstaltung verschickt. Die 
Informationsbroschüre „Das beste Essen für Kleinkinder“ wird auf 
Wunsch anschließend per Post versandt.

Thin I u unft
eruf und ich
inan ielleSel st estimmung

In einem Online-Vortrag mit dem Titel „Finanzielle Selbstbe-
stimmung“ am onnerstag . e ruar, richtet sich Dr. Birgit 
Happel an Frauen, die im Zuge von Familiengründungen einen 
Großteil der unbezahlten Arbeit übernehmen und Gefahr laufen, 
ihre finanzielle Unabhängigkeit aus den Augen zu verlieren. Die 
Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr und dauert rund 90 Minuten. 
Benötigt wird ein PC, Tablet oder Smartphone mit Internetan-
bindung. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt über die 
Konferenzplattform Zoom. Die Zugangsdaten gibt es nach An-
meldung is . e ruar unter www.eveeno.com/239064321. 

Mehr Information unter www.Geldbiografien.de. 

Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Think BIG – Zukunft, 
Beruf & ich“. 

Anmeldung per QR-Code:



Kulturecke

Veranstaltungen der 
Umweltstation mooseum und 
Partnern im Februar 2024
Donnerstag, 22. Februar 
Seifensieden – 
schadstofffrei, nachhaltig und pflegend

18.00 bis 21.00 Uhr

Leitung: Cornelia Stiefel 
(geprüfte Kräuter- und  
Naturpädagogin Kosten: 5 € pro Person 

Treffpunkt/Ort: Umweltstation mooseum

Kosten: 35 €/Person (zzgl. 12 € Material vor Ort)

Mittwoch, 28. Februar 
Die Kraft von Naturölen – Impulsvortrag

19.00 bis 20.30 Uhr

Leitung: Petra Moser, Stress-Expertin und Coach 
(EsteemNature)

Kosten: 8 €/Person 

Treffpunkt/Ort: Umweltstation mooseum

Info/Anmeldung:
www.mooseum.net, Telefon: 07325/95 25 83 

Wieder da: 
Die neue Gästezeitung 
der Schwäbischen Alb
ist erschienen
Die allseits beliebte Gästezeitung der 
Schwäbischen Alb liefert alle wichtigen 
Ausflugs- und Urlaubstipps zur Region. 
Außerdem informiert sie zu den Themen 
Radfahren, Wandern, Kultur, Kulinarik 
und zum regionalen Einkaufen. Das 
macht die „Albzeit“ auch für Einheimi-
sche interessant.

Die neue, kostenlose Ausgabe liegt in 
den Tourist-Infos des Landkreises Hei-
denheim aus. Ebenfalls kann sie direkt 
beim Landratsamt Heidenheim unter 

Tel. 07321/321-2593, per E-Mail unter

info@heidenheimer-brenzregion.de oder auf der Webseite 

www.heidenheimer-brenzregion.de bestellt werden. 

Überprüfung der landwirtschaftlichen Zug-
maschinen gemäß §29 StVZO 
am: Samstag, 17. Februar von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Prüfort: Fleinheim, Feuerwehrgerätehaus

Burg Katzenstein – Nachricht vom SWR
Endlich ist es soweit: die Folge Triple Clash auf Burg Katzenstein 
wird ausgestrahlt – und zwar am Samstag, 10. Februar um 20.10 
Uhr im KiKA.

Anschließend wird der Film dauerhaft auf YouTube und in der 
ARD Mediathek abrufbar sein.

Wir haben vom 11. Februar – 14. März wegen Umbauarbeiten 
Betriebsurlaub!

Informationsabend und Anmelde-
termine am Benedikt Maria Werk-
meister Gymnasium Neresheim
Ihr Kind besucht die vierte Klasse einer Grund-
schule. Sie haben die Empfehlung für eine 
weiterführende Schulart erhalten. 

Jetzt liegt es an Ihnen, zusammen mit Ihrem Kind zu entscheiden. 
Daher möchten wir Ihnen das Benedikt Maria Werkmeister 
Gymnasium in Neresheim als allgemeinbildendes Gymnasium 
vorstellen. Wir möchten Ihnen und Ihrem Kind zeigen, warum wir 
die beste Alternative zu Realschule, Gemeinschaftsschule und 
den umliegenden Gymnasien sind und was wir zu bieten haben. 

Um uns und unsere Schule besser kennenlernen zu können, 
laden wir Sie und Ihr Kind sehr herzlich zu unserem Infor-
mationsabend am Dienstag, den 20. Februar 18.00 Uhr in den 
Musiksaal des Benedikt Maria Werkmeister Gymnasiums Neres-
heim ein.

In einer ersten Informationsrunde informieren wir Sie als Eltern 
über das Bildungsangebot und die Profile am Neresheimer Gym-
nasium, über die Stundenplangestaltung und die bestehenden 
Busverbindungen und vieles mehr. Gleichzeitig kann Ihr Kind in 
verschiedenen Gruppen die Schule erkunden und viel Neues 
über Fächer und Lehrerinnen und Lehrer erfahren. Anschließend 
können Sie die Schule unter Führung des Schulleitungsteams 
besichtigen. Es stehen Ihnen alle zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten offen und wir beantworten gerne Ihre vielfältigen 
Fragen. 

Die Anmeldungen sind bei uns an folgenden Tagen:

Dienstag, 5. März bis Donnerstag, 7. März
von 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
und Freitag, 8. März von 8.00 – 12.00 Uhr
möglich.

Die Schulgemeinschaft freut sich über Ihren Besuch und heißt Sie 
jetzt schon herzlich willkommen.

Für Elternbeirat, SMV, Kollegium und Schulleitung

Günter Mößle

Schulleiter
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Kirchliche Nachrichten

Evang. Pfarramt Nattheim-Ost – Fleinheim-Dischingen
Pfr. Bernhard Philipp
Alleestraße 40,  89564 Nattheim
Tel. 07321/71237,  Fax 07321/71965
E-Mail: pfarramt.nattheim-ost-fleinheim-dischingen@elkw.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Evang. Pfarramt Oggenhausen - Nattheim-West
Pfrin. Karin Kuhn
Weiherstraße 8, 89522 HDH-Oggenhausen
Tel. 07321/72939, Fax 07321/349486
E-Mail: pfarramt.oggenhausen-nattheim-west@elkw.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Gemeindebüro
Sandra Mauch-Cvetkovic
Tel. 07321/71237, Fax 07321/71965
E-Mail: pfarramt.nattheim-ost-fleinheim-dischingen@elkw.de
Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Mo, Di. 9:30 Uhr – 11:30 Uhr; Di. 14:00 Uhr – 17:00 Uhr; 
Mi. 9.30 – 11.00 Uhr; Do. 9.30 – 11.30 Uhr

Evang. Pfarramt Nattheim-Ost – Fleinheim-Dischingen
Pfr. Bernhard Philipp
Alleestraße 40, 89564 Nattheim
Tel. 07321/71237, Fax 07321/71965
E-Mail: pfarramt.nattheim-ost-fleinheim-dischingen@elkw.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Gemeindebüro
Sandra Mauch-Cvetkovic
Tel. 07321/71237, Fax 07321/71965
E-Mail: pfarramt.nattheim-ost-fleinheim-dischingen@elkw.de
Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Mo, Di. 9:30 Uhr – 11:30 Uhr; Di. 14:00 Uhr – 17:00 Uhr:
Mi. 9.30. – 11.00 Uhr; Do. 9.30 – 11.30 Uhr

Gemeinsame Nachrichten der
Evangelischen Kirchengemeinden

Pfarrbüro:
Gartenstr. 31, 89564 Nattheim, 
Tel. 07321/71216, Fax 07321/73490
E-Mail: ZumHeiligstenHerzenJesu.Nattheim@drs.de
E-Mail: bernd.hensinger@drs.de
Tel. 07327/391
http://www.se-haertsfeld.drs.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag und Freitag 9.00 – 11.00 Uhr
Pfarramtssekretärin: Bettina Schöne-Kotulla

Sprechzeit Pfarrer Bernd Hensinger
Terminvereinbarung im Pfarrbüro

Katholische Kirchengemeinde
Herz Jesu Nattheim
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Wochenspruch:

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, 

was geschrieben ist durch 
die Propheten von dem Menschensohn. 

Lukas 18,31 

Sonntag, 11. Februar 
10:30 Uhr Gottesdienst 

(Pfrin. Karin Kuhn),
Martinskirche 
– Opfer für die Diakonie –

19:00 Uhr Ökumenisches Taizé-Gebet,
Bischof-Sproll-Haus

Sonntag, 11. Februar
9:30 Uhr Gottesdienst

(Pfrin. Karin Kuhn),
Petruskirche Fleinheim 

19:00 Uhr Ökumenisches Taizé-Gebet,
Bischof-Sproll-Haus

Winterkirche
Liebe Gemeindemitglieder,

Bis März werden wir abwechselnd die katholischen und die 
evangelischen Gottesdienste besuchen (Winterkirche) und 
verstärkt gemeinsame Gottesdienste nur in einer unserer Kirchen 
feiern.

Die Gottesdienste können Sie dem Aushang im Schaukasten und 
der Homepage der Gesamtkirchengemeinde Härtsfeld Süd 
entnehmen (www.haertsfeld-sued.de).

Das Opfer am 11. Februar ist für die Diakonie 
bestimmt
Hierzu schreibt Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl: 

In einer passenden Wohnung zu leben, ist ein menschliches 
Grundbedürfnis. Deshalb braucht es angemessenen Wohnraum 
auch für Menschen mit geringem Einkommen. 

Beratungsstellen können mit Geldern aus einem Spenden-Fonds 
aushelfen, wenn die Kaution gerade nicht ganz bezahlt werden 
kann. Die Wohnungsnotfallhilfe finanziert mit Spendengeldern 
zum Beispiel anteilige Kosten an einer Brille für Klientinnen und 
Klienten, die Neugestaltung eines Aufenthaltsraums oder einen 
Erfrierungsschutz. 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“, sagt der Beter in Psalm 
31,9. 

Helfen auch Sie mit Ihrem Gebet und mit Ihrem Opfer dabei, 
Menschen den Raum zu geben, den sie brauchen.

Samstag, 10. Februar
17.30 Uhr Erstkommunionkatechese für

die Klassen 1 – 3 - Gemeindesaal
Oggenhausen

18.30 Uhr Familiengottesdienst mit
Kerzenweihe - St. Josefs-Kirche

Sonntag, 11. Februar
– kein Gottesdienst in Herz Jesu Nattheim –

10.30 Uhr Einladung zum evangelischen
Gottesdienst - Ev. Martinskirche

19.00 Uhr Ökumenisches
Taizégebet - Bischof-Sproll-Haus

Mittwoch, 14. Februar
19.00 Uhr Eucharistiefeier mit

Aschenbestreuung - Herz-Jesu-Kirche

Donnerstag, 15. Februar
09.00 Uhr Rosenkranz - Bischof-Sproll-Haus

Samstag, 17. Februar
– kein Gottesdienst in St. Josef Oggenhausen –

Sonntag, 18. Februar
09.30 Uhr Einladung zum evangelischen

Gottesdienst - Ev. Gemeindehaus
Oggenhausen

10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Predigt
zum Lichtkreuz - Herz-Jesu-Kirche

11.30 Uhr Taufe von Gabriel Milaj und
Raphael Johannes Brenner - Herz-Jesu-Kirche



Gemeinsame Nachrichten der
Katholischen Kirchengemeinden
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+ besser als alleine sein + besser als alleine sein + 
+ besser als alleine sein + besser als alleine sein + 
Gespräche + Kaffee + Kuchen + Tee + Gebäck + 

Zeit zum Reden

Herzliche Einladung zum Sonntags-Café
am Sonntag, 18. Februar

von 14.30 bis 17.00 Uhr 

im katholischen Bischof-
Sproll-Haus, Eberhardsweg 
21 in Nattheim

Es lädt ein, die evangelische 
Kirchengemeinde Nattheim

Sonntags Café Abholtaxi unter 
07321/71131

Pfarrbüro:
Gartenstr. 31, 89564 Nattheim, 
Tel. 07321/71216, Fax 07321/73490
E-Mail: StGeorg.Auernheim@drs.de
E-Mail: bernd.hensinger@drs.de
http://www.se-haertsfeld.drs.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
Pfarramtssekretärin: Erika Göth 

Sprechzeit Pfarrer Bernd Hensinger
Terminvereinbarung im Pfarrbüro

Sonntag, 11. Februar
09.00 Uhr Erstkommunionkatechese für die 

Klassen 2 und 3 - Gemeindesaal 

10.30 Uhr Familiengottesdienst
mit Wado - St. Georgs-Kirche

Mittwoch, 14. Februar
09.00 Uhr Eucharistiefeier mit

Aschenbestreuung - St. Georgs-Kirche

Sonntag, 18. Februar
09.00 Uhr Eucharistiefeier - St. Georgs-Kirche

DasPfarrbüro
ist in der Woche vom 12. bis 16. Februar nur am Dienstag, den 13.
Februar vormittags von 9.00 bis 12.00 Uhr besetzt. In dringenden
seelsorgerlichen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an das
Pfarrbüro in Dischingen, Tel. 07327/391 und sprechen Sie dort
gegebenenfallsaufdenAnrufbeantworter.

Der Kirchengemeinderat von
St. Georg Auernheim
kommt am Donnerstag, 15. Februar um 19.30 Uhr im Gemeinde-
saal zueineröffentlichenSitzungzusammen.

AufderTagesordnungstehen folgendePunkte:

1.BerichtausderVerwaltung

2.BarrierearmerZugangSt.Georgs-Kirche

3.Sternsingersktion/-Gewänder

4.72StundenAktion18.-21.April 2024

5.VortragComboni-MissionarBruderHansEigneram22.02.24

6.FaireGemeinde

7.Verschiedenes

EinnichtöffentlicherTeil schließt sichan.

Eingroßes"Lichtkreuz".
wird in der Fastenzeit und über Ostern in der Herz-Jesu-Kirche zu
sehen sein. Das Kreuz, das der Künstler Ludger Hinse aus Plexiglas
schuf, reflektiert das einfallende Licht auf immer neue und immer
andere Weise. Es lädt den Betrachter zum Nachdenken ein, zum
Schauen und zum Eintauchen in das große Geheimnis Gottes und
seinesmenschlichenAntlitzesJesusChristus.

Sie sind eingeladen, in die tagsüber geöffnete Herz-Jesu-Kirche zu
kommen, um das Lichtkreuz in aller Stille auf sich wirken zu lassen.
Immer wieder werden wir auch in gemeinsamen Feiern das
Lichtkreuzbetrachten.AuchdazusindSieherzlichwillkommen!

• Aschermittwoch, 14. Februar, 19.00 Uhr,
Aschermittwochsgottesdienst

• Sonntag, 18. Februar, 10.30 Uhr,
Gottesdienst und Predigt zum Lichtkreuz

• Sonntag, 10. März, 19.00 Uhr,
Abendandacht vor dem Lichtkreuz

• Samstag, 16. März, 14.00 – 17.00 Uhr,
spirituelle Wanderung zum Lichtkreuz (mit Anmeldung)

• Karfreitag, 29. März, 15.00 Uhr,
Feier des Leidens und Sterbens Christi mit Kreuzverehrung

• Ostern 30. März, 20.30 Uhr,
Feier der Auferstehung

BeginnderFastenzeit
Mit dem Aschermittwoch beginnt wieder die Fastenzeit. Die Aus-
teilung der Asche ist ein Bußritus (keine Segnung) und geschieht 
durch berührungsloses Bestreuen des Kopfes des Empfängers 
mit einer kleinen Menge Asche. Das Zeichen der Aschenbestreu-
ung, das wir im Gottesdienst empfangen, bringt einerseits die 
Vergänglichkeit des Menschen zum Ausdruck, ist aber anderer-
seits auch ein Zeichen der Umkehr. Und Umkehr bedeutet 
zuallererst eine neue Chance! Wir nutzen die kommenden 40 
Tage der Fastenzeit, um innezuhalten, um genau hinzuschauen, 
ob wir noch auf einem guten Weg sind, und um gegebenenfalls die 
eine oder andere Korrektur vorzunehmen, wo das nötig ist. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen gesegnete 40 Tage der 
Besinnung und des In-sich-gehens, damit Sie sich von Gott 
erneuern lassen können.

Vorankündigung Vortrag
St. Georg Auernheim
Am Donnerstag, den 22. Februar um 19.00 Uhr spricht Bruder
Hans Eigner (Comboni-Missionar) im Gemeindesaal zum Thema:
„Kirchesein,wennkeinPriesterda ist“

DerEintritt ist frei, umSpendenwirdgebeten.

Der nächste Termin:

Sonntag, 11. Februar
19.00 Uhr Bischof-Sproll-Haus



Kinderbibeltage
Zu den diesjährigen ökumenischen Kinderbibeltagen sind alle 
Kinder der Klassenstufen 1 – 4 herzlich eingeladen. 

Der Erlebnispark Biblikos öffnet seine Tore am Wochenende 8. – 
10. März 2024. Weitere Infos und die Anmeldung gibt es auf der 
Homepage www.haertsfeld-sued.de. 

Das Vorbereitungsteam der Kinderbibeltage freut sich auch noch 
über tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein Vorbereitungstreffen findet statt, am Donnerstag, 22. 
Februar um 19:00 Uhr im Bischof-Sproll-Haus. 

Bei Fragen zu den Kinderbibeltagen oder Interesse an der 
Mitarbeit wenden Sie sich bitte an gianna-luisa.rohbeck@drs.de. 

Bodo Scherwat, 
Hans-Holbein-Straße 27, 89520 Heidenheim. 

Telefon 07321/65278,
E-Mail: Bodo.Scherwat@scherwat.com

Neuapostolische Kirche Nattheim
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Sonntag, 11. Februar
9.30 Uhr, Gottesdienst, 

PR Dambacher

Mittwoch, 14. Februar
20.00 Uhr, Gottesdienst,

PR B. Scherwat

Donnerstag, 15. Februar
19.30 Uhr, Filmvortrag: 

Lust auf Heimat im Rahmen der 
Heimattage 2024

Vereinsnachrichten

Turn- und Sportgemeinde Nattheim

Ausführliche Informationenunterwww.tsg-nattheim.de

Einladung zur ordentlichen 
Abteilungsversammlung der Turnabteilung 
Abteilungsmitglieder, Eltern und Trainer sind herzlich eingeladen 
zu unserer Abteilungsversammlung am Freitag, 1. März 2024

Beginn 15:30 Uhr, Ort: Sportheim „Halde“ 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Berichte 

3. Entlastung 

4. Wahlen 

5. Veranstaltungen 2024 

6. Anträge 

7. Sonstiges 

Anträge können bis Freitag, 23. Februar 2024 an Sabrina 
Dambacher, Gartenstraße 9/1, 89564 Nattheim gestellt werden.
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SC Hermaringen – TSG Nattheim
  5:3 (3244:3212)
Am vergangenen Wochenende erlebten die Zuschauer beim SC 
Hermaringen einen fesselnden Kegelwettkampf zwischen dem 
Gastgeber und der TSG Nattheim. Die Teams lieferten sich dabei 
spannende Duelle, die schließlich in einem knappen Ergebnis 
endeten.

Den Auftakt für Nattheim gestalteten Vinko Lovric und Dominik 
Wöger. Lovric beeindruckte mit einer herausragenden Leistung 
von 565 Kegeln und sicherte mit 4,0 SP den ersten Mannschafts-
punkt für Nattheim. Im Kontrast dazu hatte Wöger gegen seinen 
starken Gegner keine Chance und verlor deutlich mit 509 zu 575 
Kegeln seinen MP.

In der Mittelpaarung traten Gerhard Schuller und Boro Herceg an. 
Schuller (524) konnte sich nie deutlich von seinem Gegner 
absetzen, und erst im vierten und letzten Satz fiel die Entschei-
dung zum Mannschaftspunktgewinn für Schuller. Mit einem Kegel 
Vorsprung gewann er diesen entscheidenden Satz mit 2,5 zu 1,5 
Satzpunkten. Leider musste sich Herceg bei Satzgleichstand 
seinem Gegner mit 502 zu 524 Kegeln geschlagen geben.

Nach den Mannschaftspunkten stand es unentschieden, und 
erneut lag die Verantwortung beim Schlusspaar mit Thomas 
Sladek und Pascal Fauth. Sladek konnte seinem Gegner nur 
einen Satz abringen und verlor am Ende seinen MP mit 1 zu 3 SP
sowie 555 zu 585 Kegeln. Im Gegensatz dazu lief es für Mitstreiter 
Fauth umso besser, der mit 4 zu 0 Satzpunkten und 557 zu 523 
Kegeln klar seinen MP gewann.

Die TSG Nattheim kämpfte tapfer, doch am Ende fehlten leider 32 
Kegel zur Gesamtkegelzahl für den Sieg. Somit gingen die letzten 
beiden zu vergebenden MP an die Gastgeber Hermaringen, und 
die Niederlage war besiegelt.

Trotz der knappen Niederlage zeigte die TSG Nattheim eine 
kämpferische Leistung und verdient Anerkennung für ihren 
beeindruckenden Auftritt auf der Kegelbahn. 

SC Hermaringen g – TSG Nattheim 2
  1:7 (2814:2989)

Die zweite Mannschaft der TSG Nattheim machte sich ebenfalls 
auf den Weg nach Hermaringen, wo sie einen überzeugenden 
Sieg gegen die gemischte Mannschaft des SC Hermaringen 
einfuhr. Die Spieler aus Nattheim zeigten sich dabei in bestechen-
der Form und dominierten das Spielgeschehen nahezu in allen 
Belangen.

Auch wenn Tim Fauth in einem hart umkämpften Duell seinen 
Mannschaftspunkt mit 473 zu 525 Kegeln an seinen Gegner ab-
geben musste, beeindruckte er durch seine kämpferische 
Leistung.

Die übrigen Nattheim Kegler hingegen dominierten ihre Spiele 
und gewannen teilweise mit deutlichem Vorsprung ihre Mann-
schaftspunkte. Jonas Burkhardt überzeugte mit 518 zu 419 
Kegeln, Thomas Schön setzte sich mit 476 zu 463 Kegeln durch, 
Robin Burkhardt gewann souverän mit 479 zu 400 Kegeln, Rolf 
Stehle siegte mit 513 zu 481 Kegeln, und Hartmut Ruoff behielt mit 
530 zu 526 Kegeln knapp die Oberhand.

Insgesamt präsentierte sich die TSG Nattheim 2 als homogene 
und schlagkräftige Mannschaft. Der klare Sieg mit 7:1 Mann-
schaftspunkten und einem Gesamtergebnis von 2989 zu 2814 
Kegeln unterstreicht die beeindruckende Leistung der Nattheimer 
Kegler.

Die TSG Nattheim 2 feierte somit einen verdienten Erfolg und 
zeigte, dass sie auch auswärts ihre Stärke unter Beweis stellen 
können. 

Turnabteilung als „Aktiver Verein 2023“ 
ausgezeichnet 
Der Turngau Ostwürttemberg zeichnet jährlich seine aktivsten 
Vereine, die sich über die tägliche Vereinsarbeit hinaus für die 
Gemeinschaft und die Turnerschaft einbringt, aus. 

Bei der Verleihung am 25. Januar in der Geschäftsstelle der AOK 
Ostwürttemberg in Aalen wurde die Turnabteilung der TSG 
Nattheim für das Jahr 2023 als 10. aktivster Verein im Turngau 
ausgezeichnet. Der Turngau, der die Interessen von insgesamt 
151 Turnvereinen vertritt zeichnete zudem weitere 15 Verein als 
„Aktiver Verein“ aus.  

Im Jahr 2023 konnte die Turnabteilung der TSG Nattheim neben 
der zahlreichen Teilnahme an Gau- und Landeswettkämpfen 
auch besonders viele Punkte durch die Ausrichtung und Übernah-
me der Verbandsveranstaltungen wie dem Fit und gesund 
Kongress oder auch des Kampfrichterlehrganges erreichen.

Eine regelmäßige Fortbildung aller Übungsleiter steht für 
Engagement, neuestes Trainingswissen und Qualität in den 
wöchentlich 17 stattfindenden Trainingseinheiten der Abteilung 
für jung bis alt. 

Ein herzliches Dankeschön an alle die FÜR und IN unserer 
Abteilung sehr viel Herzblut an 365 Tagen im Jahr einbringen. 

Jungen U15
TTC Victoria Härtsfeld 08 – TSV Hüttlingen  4:6

Es spielten:

Schmid, Markus (2); Höltge, Vincent (2); Rupp, Max; Maier, 
Tristan

1. Mannschaft
TTC Victoria Härtsfeld 08 – TTC Victoria Härtsfeld 08 II  9:4

Es spielten:

Lang, Sandra (2,5); Jagusch, Joachim (0,5); Schmid, Martin (2); 
Schmid, Julian (2); Skaruppe, Philipp (1); Winter, Michael (1)

2. Mannschaft
TTC Victoria Härtsfeld 08 II – TTC Victoria Härtsfeld 08  4:9

Es spielten:

Gebauer, Josef (1); Sladek, Michael (1,5); Wiedenmann, Dieter 
(0,5); Eberhardt, Frank (0,5); Jakl, Rudolf; Eberhardt, Marina (0,5)

3. Mannschaft
TTC Victoria Härtsfeld 08 III – SV Ebnat

Es spielten:

Steinwinter, Luisa (0,5); Bengelmann, Jan (0,5); Skaruppe, 
Philipp; Blaschek, Fabian; Winter, Michael; Schweinstetter, Bernd
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Dart

Dart-Kreisliga 2023/24 – Spieltag 14: Nächs-
tes spannendes Kreisderby zwischen Natt-
heim I und III
Nattheim I und Nattheim III trennen sich nach einem spannen-
den Match mit 7:3

Nattheim II erkämpft sich wichtige Punkte gegen die Tabel-
lennachbarn von Bernstadt III

Am Dienstag, 30. Januar, trafen im nächsten Vereinsderby die 
Mannschaften I und III der TSG Nattheim aufeinander. In einem 
spannenden Match konnte sich die TSG I am Ende mit 7:3 (26:14 
Legs) durchsetzen, musste sich die Punkte aber hart erarbeiten. 
Marius Werner ging für die TSG I in Führung, Patrick Haug glich 
jedoch parallel aus. Nachdem Sam Joel Schroll (TSG III, 1x 180) 
bereits punkten konnte, musste sich Marvin Ugbodu (TSG I) erst 
in den Decider kämpfen, um dort dann einen 3:1-Rückstand für 
die Erste zu verhindern. So also 2:2-Zwischenstand. Die beiden 
Doppel (108-Punkte-Finish von Marvin Ugbodu) gingen in der 
Folge ebenfalls an die TSG I, und in den verbliebenen Einzeln 
konnten Philipp Hruschka, Manuel Beyrle und Alex Bickel die Sets 
für den 7:3-Endstand holen.

Am gleichen Tag war die TSG II zu Gast beim DC Lonetal 
Bernstadt III. Die Breama konnten hier wichtige Punkte gegen den 
Tabellennachbarn mit einem 6:4-Sieg holen. Den Gästen gelang 
ein sehr guter Start mit den Siegen von Uwe Eberhard, Jürgen 
Linder (1x 180) und Martin Baßler zur 3:1-Führung. Auch die 
beiden Doppel gewannen die Nattheimer, sodass nur noch ein 
weiterer Punkt für den Mannschaftssieg fehlte. Zum Ende hin 
wurde es allerdings nochmal spannend, nachdem die Gastgeber 
nun die nächsten drei Einzel gewannen. Jürgen Linder konnte 
allerdings in einem Decider den Deckel doch noch draufmachen.

Die kommenden zwei Wochen ist wegen Pokal und Ferien 
Spielpause. Weiter geht es am Dienstag, 20. Februar. Dann 
empfängt die TSG II den DC Lonetal Bernstadt II auf der Halde. 
Am Mittwoch, 21. Februar, ist die TSG I zu Gast beim 1. DC 
Göppingen III, die TSG III fährt zur Spvgg Reichenbach I.

Im Einsatz waren:

TSG Nattheim Darts 1

Marius Werner, Philipp Hruschka, Suad Semovic, Marvin 
Ugbodu, Manuel Beyrle und Alexander Bickel

TSG Nattheim Darts 2

Uwe Eberhard, Timo Eckardt, Jürgen Linder, Martin Baßler, David 
Merkle und Moritz Speth

TSG Nattheim Darts 3

Sven Bieder, Patrick Haug, Sam-Joel Schroll, Steffen Füchsle, 
Daniel Hihn und Maximilian Zimpl

Highlights:

TSG Nattheim Darts I – TSG Nattheim Darts III

E3 (Sam Joel Schroll: 1x 180)

D2 (Marvin Ugbodu: High Finish: 108 Punkte)

DC Lonetal Bernstadt III – TSG Nattheim Darts II

E3 (Jürgen Linder: 1x 180)

Wirtschaftsdienst in der Radsporthalle
Am Sonntag, 11. Februar bleibt unser Vereinsheim geschlossen.

Am Montag, 12. Februar ab 17.00 Uhr Dämmerschoppen.

Der RSV Nattheim freut sich auf Ihren Besuch.

Einladung zur Hauptversammlung
Am Freitag, 8. März 2024, findet um 19.30 Uhr in der Radsport-
halle die ordentliche Hauptversammlung des RSV Nattheim 1906 
e.V. statt.

Die Tagesordnung im Überblick:

1. Begrüßung durch die 1.Vorsitzende und Feststellung der satz-
ungsgemäßen Einberufung

2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder

3. Protokoll der letzten Hauptversammlung

4. Berichte der Funktionäre

5. Kassenbericht

6. Bericht des Kassenprüfers

7. Entlastung Vorstandschaft und Kassiererin

8. Neuwahlen Stellvertreter

9. Anträge*

10. Verschiedenes

*Anträge müssen spätestens eine Woche vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich und mit Begründung beim 1. Vorsitzenden 
eingereicht werden.

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen.

Melanie Koch 1.Vorsitzende

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Dienstag, 27. Februar 2024 um 19:00 Uhr findet die Haupt-
versammlung des Liederkranzes Nattheim e. V. im Vereinsraum 
"Alte Schule" statt.

Alle aktiven und passiven Mitglieder sind herzlichst eingeladen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Totenehrung

3. Berichte

4. Wahlen und Ehrungen

5. Jahresprogramm 2024

6. Verschiedenes.

Anträge sind bei den Vorsitzenden bis zur Hauptversammlung 
schriftlich einzureichen,

Die Vorstandschaft

Einladung zur Hauptversammlung
Am Freitag, 23. Februar 2024 um 20.00 Uhr findet unsere 
diesjährige ordentliche Hauptversammlung im BreamaNest statt.

Wir laden alle Mitglieder herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Totenehrung

3. Berichte: Vorsitzender, Schriftführer, Kassenverwalter und 
Kassenprüfer, Dirigent, Materialverwalter, Jugendleiter und 
2. Vorsitzender

4. Entlastung

5. Wahlen

6. Anträge

7. Verschiedenes

Anträge sind bis zum 19. Februar beim 1. Vorsitzenden einzu-
reichen.
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Der Ortsverband informiert:
Kryokonservierung von Eierstockgewebe ist Kassenleistung

Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurde 
2019 ein neuer Leistungsanspruch auf Entnahme und Kryokon-
servierung von Ei- oder Samenzellen oder von Keimzellgewebe, 
also Eierstock- oder Hodengewebe, im Falle keimzellschä-
digender Therapien eingeführt. Bei einer Kryokonservierung 
werden Keimzellen oder -gewebe entnommen und durch Ein-
frieren in flüssigem Stickstoff über lange Zeit aufbewahrt. So wird 
schwerkranken Menschen ermöglicht, nach einer keimzellschä-
digenden Behandlung, beispielsweise bei Krebs, Kinder zu 
bekommen. Zu keimzellschädigenden Behandlungen zählen 
zum Beispiel die operative Entfernung von Keimdrüsen oder auch 
Chemo- sowie Strahlentherapie. Seit Juli 2023 gibt es nun eine 
Abrechnungsziffer für die Kryokonservierung von Eierstockge-
webe. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in begrün-
deten Fällen die Kosten. Der Anspruch auf Entnahme und Kryo-
konservierung von Ei- oder Samenzellen oder von Keimzellge-
webe besteht für Frauen bis zur Vollendung des 40., bei männ-
lichen Versicherten bis zur Vollendung des 50. Lebensjahrs.

Valentinstag – Kaffeenachmittag
Wie seit vielen Jahren zur Tradition geworden, treffen wir uns am 
Mittwoch, 14. Februar zum Valentinstag.  

Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder mit ihren Familien sowie 
alle Gartenfreunde recht herzlich ein.

Bei Kaffee und Kuchen möchten wir euch wieder einen schönen 
Nachmittag in gemütlicher Runde bereiten.

Brigitte Bayer bereitet wieder eine Einlage vor, die sie wie immer 
zum Besten gibt.

Hierzu möchten wir alle Mitglieder und Gartenfreunde recht 
herzlich einladen.

Beginn: 14.00 Uhr, Radsporthalle Nattheim

Obstbaumschnitt in Nattheim
Am Samstag, 17. Februar möchten wir eine Unterweisung im 
Baumschnitt durchführen. 

Diese Schnittunterweisung steht wie schon in den letzten Jahren 
ganz im Zeichen der landesweiten Streuobstpflegetage, zu dem 
der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft  (LOGL) 
aufruft. 

Hierzu sind alle Mitglieder und Gartenfreunde recht herzlich 
eingeladen. Diese Aktion sollte als Möglichkeit gesehen wer-
den, selber einmal einen Obstbaum unter Anleitung zu schneiden, 
um die eigenen Bäume zu pflegen und somit den Obstertrag zu 
verbessern. 

Wir bitten die Teilnehmer Scheren, Säge und wenn möglich eine 
kleine Leiter mitzubringen.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Fleinheimer Str./Einmündung 
Wahlberg 

Nattheim u. Fleinheim

„Kunkelstube – Erzählcafe – Heimat“
Alle Landfrauen sind herzlich eingeladen zur „Kunkelstube in der 
Alten Schule“ am Montag, 19. Februar ab 15.00 Uhr.

An diesem Nachmittag erwartet Sie „Lustiges und nachdenk-
liches rund um die Heimat“

Wie immer freuen wir uns auf einen schönen Nachmittag mit guter 
Unterhaltung, Kaffee und Kuchen.

Bitte ein Kaffeegedeck mitbringen. 

Bike Sport Nattheim e.V.

Einladung zur Hauptversammlung des 
Vereins Bike Sport Nattheim e.V.
Am Freitag, den 1. März 2024 findet um 19:30 Uhr unsere ordent-
liche Hauptversammlung in der Adlerstube in Nattheim statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder eingeladen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Rückblick 2023 / Vorschau 2024
3. Kassenbericht
4. Entlastungen 
5. Wahlen
6. Anträge 
7. Sonstiges

Anträge müssen spätestens 14 Tage vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich und mit Begründung beim 1. Vorsitzenden 
eingereicht werden.

Jochen Kleinert, 1. Vorsitzender

Einladung zur Hauptversammlung
Am Freitag, 23. Februar 2024 um 19.30 Uhr findet unsere 
diesjährige ordentliche Hauptversammlung im BreamaNest statt.

Wir laden alle Mitglieder herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte
4. Entlastung
5. Wahlen
6. Anträge
7. Verschiedenes

Anträge sind bis zum 19. Februar beim Vorsitzenden einzu-
reichen.

Auernheim-Steinweiler

Voranzeige
Hauptversammlung

Am Freitag, den 8. März 2024 findet um 20.00 Uhr im Vereins-
heim unsere ordentliche Hauptversammlung statt.

Hierzu laden wir alle Ehrenmitglieder, aktiven und passiven 
Mitglieder sowie die Gemeinde- und Ortschafträte und die 
Vertreter der örtlichen Vereine herzlich ein.

Anträge sind schriftlich bis 2. März beim 1. Vorsitzenden Harald 
Straub einzureichen.
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Neues Ausschussmitglied und wachsender
Mitgliederstand beim MVA
Am vergangenen Freitag hatte die Vorstandschaft des Musik-
vereins Auernheim zur ordentlichen Hauptversammlung in die
Turnhalle in Auernheim eingeladen. Der 1. Vorsitzende Hans Baa-
mann begrüßte die zahlreichen Mitglieder, Ehrenmitglieder, Ver-
treterderörtlichenVereinesowieBürgermeisterNorbertBereska.

Nach der Totenehrung verlas Schriftführer Dominik Wengert das
Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung und gab den Mit-
gliederstand zum 31.12.2023 bekannt, der sich um vier Mitglieder
ins Plus bewegt hat. In der heutigen Zeit keine Selbstver-
ständlichkeit,wasdieVereinsführungumsomehr freut.

In seiner Rede berichtete der 1. Vorsitzende von den zahlreichen
Veranstal-tungen, die von Geburtstagsständchen, kirchlichen
Einsätzen wie z.B. Fronleichnam über Konzerte, Firmenjubiläen
etc. reichten. Die Höhepunkte waren hierbei die Frühlingsgrüße mit
Musik, bereits seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Jahres-
programmes des Musikvereins sowie der Musikantenstadl beim
Musikverein Elch-ingen, wo die Musikanten ebenfalls einen vollen
Erfolg verzeichnen konnten. Das Weihnachtskonzert begeisterte
die Zuhörer mit dem musikalischen Motto der Filmmusik. Die
Charakteristik der Stücke wurde beim Probenwochenende von
Dirigent Tobias Krehlik geformt, und so konnte das harmonische
Zusammenspiel der einzelnen Register mit ihrem Gesamtwerk
überzeugen. Auch die Kameradschaft kam in dem alten Schloss
nicht zu kurz.Am Waldfest hatte die Vorstandschaft seit dem letzten
Jahr die Musiker und Musikerinnen ganztätig zum Bewirtungsteam
eingeteilt, da der Andrang an Gästen nicht mehr zu bewältigen war,
so Hans Baamann. In früheren Zeiten hatte der Musikverein
Auernheim selbst ab der Kaffee-Zeit zur musikalischen Unterhal-
tung aufgespielt. Bei der Vorschau für das musikalische Jahr 2024
stehen wieder etliche Termine bereits als fest gebucht im Kalender.
So das Stadtfest in Neresheim, das Promenadenkonzert im
Brenzpark, das Kreismusikfest in Sontheim, das Weinfest in
Kooperation mit dem Sportverein Auernheim und so weiter. Er
bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern, bei Allen, die ein
Ehrenamt innehalten sowie bei der Gemeinde- und Ortschaftsver-
waltung für die Unterstützung. Der Vorstandschaft und seiner
VertreterinJuliaReinhardt fürdie tolleUnterstützung.

Kassierer Matthias Knöbel gab in seinem Bericht einen Einblick in
das Gesamtvermögen des Musikvereins. Er bedankte sich bei allen
Spenderinnen und Spendern, wobei er besonders die Zuwendung
vom verstorbenen Ehrenmitglied Anton Adam erwähnte, die sein
Sohn Horst ihnen in dessen Namen überbrachte. Anschießend
schlugen die Kassenprüfer Otto Ranger und Heinrich Bolsinger, die
bei der Prüfung der Kasse eine akkurate Buchhaltung vorfanden,
die Entlastung des Kassierers vor. Bürgermeister Norbert Bereska
bestätigt dies und die Versammlung nahm einstimmig die Entla-
stung des Kassierers sowie der Vorstandschaft an. In einem kurzen
Überblick berichtete der Bürgermeister noch zudem von der
aktuellen Entwicklung seitens der Gemeinde und bat um vollzählige
BeteiligungbeideranstehendenKommunalwahl imJuni.

Da Dirigent Tobias Krehlik an der Versammlung nicht teilnehmen
konnte, verlas Julia Reinhardt in Vertretung dessen Bericht. Er lobte
das vergangene musikalische Jahr, das gemeinsam gemeistert
wurde. Als Highlights gab er die Frühlingsgrüße als auch das
Weihnachtskonzert mit den abwechslungsreichen Programmen an.
Auch erwähnte er in seinem Bericht die Fortschritte der Aktiven, die
die geforderte Dynamik der Stücke optimal umsetzen konnten. Er
lobte, zu was die Kapelle im Stande ist. Durch die konzentrierte
Arbeit wurde eine tolle Atmosphäre geschaffen. Zum Abschluss
bedankte er sich bei seinen Vize-Dirigenten Rainer Kessler und
JuliaReinhardt fürdieUnterstützungundAbwesenheitsvertretung.

Jugendleiterin Magdalena Straub berichtete von dem doch sehr
umfangreichen Vereinsjahr der Jugend im Jahr 2023. Begonnen mit
dem Frühlingskonzert der Stadtkapelle Neresheim in Kooperation
mit deren Jugend konnten die Jungmusikanten viele musikalische
Höhepunktesetzen.

v.l.n.r.: Florian Wengert, Michael Reinhardt, Julia Reinhardt und 1. 
Vorsitzender Hans Baamann.

Es stand eine Fahrt nach Frankreich im Kalender, der Auftritt beim
Waldfest in Auernheim, das Abschlusskonzert vor den Sommerfe-
rien, bei dem auch die Flötenkinder unter Leitung von Elvira Abele
ihren hervorragenden Leistungsstand präsentierten. Die Jugenddi-
rigenten Hanna Keller und Lukas Straub hatten mit den Vorbereitun-
gen der Konzerte so einiges zu tun, aber Anhand der erfolgreichen
musikalischen Auftritte wurde diese Leistung belohnt. Der Instru-
mentenwart Engelbert Reinhardt gab einen kurzen Überblick über
das Gesamt-Inventar des Vereins und lobte den Einsatz seitens
Walter Knöbel und Erwin Fischer, die sich in Eigenregie um die
OrdnungundSauberkeit desWaldfestplatzkümmern.

In den anschließenden Wahlen bestätigten die Mitglieder der
Versammlung den 1. Vorsitzenden Hans Baamann sowie die 2.
Vorsitzende Julia Reinhardt. Auch das aktive Vorstandsmitglied
Florian Wengert wurde in seinem Amt bestätigt. Michael Reinhardt
erklärte sich bereit, den freien Platz des passiven Ausschussmit-
glieds zu besetzen, was die Versammlung in der Wahl einstimmig
bestätigte.

Beim Punkt Weiteres trat Fridolin Baum, der 1. Vorsitzende der
WaldgenossenschaftAuernheim, vor die Versammlung und erzähl-
te vom 120-jährigen Jubiläum der WG. Gefeiert wird am Tag des
Waldfestes. Es ist ein Aktionszug geplant, der Jung und Alt an
verschiedene Stationen bringt, um den Wald kennenzulernen.
Weitere Informationenhierzuwerdennoch folgen.

Zum Schluss der Versammlung bedankte sich die Vorstandschaft
bei den besten Probenbesuchern Lukas Straub (100 %) und Hans
Baamann (1 Fehlprobe), anschließend erklärte der 1. Vorsitzende
dieVersammlung fürbeendet.

Hauptversammlung
Bei der am 2. Februar stattgefundenen Hauptversammlung
begrüßte der 1. Vorsitzende die erschienenen Mitglieder. Sein
besonderer Gruß galt Bürgermeister Norbert Bereska und den
anwesenden Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie den örtlichen
Vereinsvorsitzenden.

Für den verhinderten Schriftführer Eduard Bernhard trug der 1.
VorsitzendedenJahresbericht vor.

Kassier Heinrich Bolsinger trug die Jahresrechnung vor. Kassen-
prüfer Walter Knöbel bescheinigte eine einwandfreie Kassenfüh-
rungundschlugdieEntlastungvor.

Bürgermeister Norbert Bereska übernahm die Entlastung ind
informierteüberAktuellesderGemeinde.

Zur Wahl stand die gesamte Vorstandschaft, sie wurde einstimmig
wiedergewählt.

Die Putzete rund ums Kriegerdenkmal findet am Samstag, 16.
März bzw. 23. März um 9.00 Uhr statt. Der gemeinsameAusflug soll
wieder stattfinden. Auch ist eine kleine Maiwanderung geplant. Die
Terminewerdennochbekanntgegeben.





schief stehen... gerade liegen...

Schwörhausgasse 6 , 89073 Ulm 

Tel.: +49 731 967930 

Fax: +49 731 9679333 

www.hotelschiefeshausulm.de , hotelschiefeshausulm@t-online.de

Urlaub zu Hause

Zeitgemäßes wohnen im 
                   geschützten Denkmal



ZIP-Anlagen

Insektenschutz

Wolfsbühlweg 1A

CDU-Ortsverband Nattheim

Roderich Kiesewetter, MdB  
Winfried Mack, MdL

Michael Kolb, 
Kreisvorsitzender CDU Heidenheim 

am Mittwoch, 14.02.2024, um 20.00 Uhr 
ins Bischof-Sproll-Haus in Nattheim ein.

Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen!

CDU-Ortsverband Nattheim und CDU-Kreisverband
Wolfgang Bernhard, CDU-Ortsvorsitzender

Michael Kolb, Kreisvorsitzender

Der CDU-Ortsverband Nattheim
lädt alle Bürgerinnen und Bürger aus Nattheim und Gesamtumgebung 

zum >>Politischen Aschermittwoch<<

mit unseren Abgeordneten 

Vielfältig, 

   bodenständig,

 bürgernah!

Michael Kolb,
Kreisvorsitzender CDU Heidenheim  Winfried Mack, MdL

Roderich Kiesewetter, MdB



www.naturheilpraxis-
neue-zeit.de       

Suchen Reinigungskraft
für den wöchentlichen Hausputz unseres 

Einfamilienhauses in Nattheim. 
3 Std./Woche Do. oder Fr. vormittags 

auf Mini-Job-Basis. 

Tel. 0152-25337357
 

Schwarz-weiße Katze (tätowiert) 
in der Fleinheimer Straße entlaufen.

Tel. 07321/71762



Heidenheimer Str. 10 • 89542 Herbrechtingen
Telefon 0 73 24 / 21 54 • Fax 0 73 24 / 4 21 05

www. ooss- uechen.com

in au üchen
om achmann

· SCHÜLLER + NOBILIA: Attraktive Küchen made 
in Germany.

· Kostenlose Angebote inkl. 3 D-Zeichnungen Ihrer
Traumküche.

· Vergessen Sie alle Rabatte und holen Sie sich bei 
uns Ihren fairen Endpreis.

- immer- ohnung
in Nattheim, Nichtraucher, 

keine Haustiere, 74 m², Terrasse, 
ruhige Wohnlage ab 01.03.24 

u ermieten.
KM 530,- €

Tel. 0162 1553470

Werbung
bringt Erfolg!
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